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Der deutsche Ethikrat ist seit Jahren in den Medien präsent; seine Einschätzungen und 
Empfehlungen etwa zur Corona-Pandemie werden beachtet, zuweilen lösen sie Kontro-
versen aus. Mit dieser auch vor Corona schon starken Präsenz im medialen und politi-
schen Diskurs hat der Ethikrat eine Ausnahmestellung unter den zahlreichen Gremien 
inne, die PolitikerInnen in den Parlamenten und Verantwortliche in Regierungen bei 
komplexen Sachthemen beraten. Die allermeisten dieser Runden sind der Öffentlichkeit 
nicht bekannt, geschweige denn, dass sie unter ständiger medialer Beobachtung stehen. 
Wie unter einem Brennglas zeigt der Ethikrat mit seiner Sonderstellung deshalb viele der 
Probleme und Konfliktpotentiale der wissenschaftlichen Politikberatung auf. 

Das fängt mit dem Einfluss dieses nur indirekt demokratisch legitimierten Gremiums 
an. Es solle „dem Parlament und der Regierung die Debatten und Prozesse der Entschei-
dungsfindung nicht abnehmen“ ließ die damalige Bildungsministerin Annette Schavan 
(CDU) zur Einrichtung des Gremiums 2008 verlauten. Dass dessen Empfehlungen – und 
die der anderen beratenden Gremien – deswegen jedoch ohne Einfluss bleiben, wird 
kaum jemand annehmen. Weiterhin suggeriert „Wissenschaftlichkeit“ zwar Objektivität. 
Allerdings, so Patrick Bahners bereits 2008 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) 
zur Gründung des Ethikrates: Es habe sich schnell „gezeigt, dass fraglich sein kann, wie 
sachlich und verlässlich die Auskünfte der Wissenschaft dort sind, wo sie [selbst] Partei 
ist.“ Hinzu tritt schließlich der Umstand, dass in der gesetzlichen Grundlage der Gre-
mienarbeit explizit festgehalten ist, dass der Ethikrat nicht nur beraten, sondern auch die 
Öffentlichkeit informieren und „Diskussion[en] in der Gesellschaft unter Einbeziehung der 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen“ fördern soll. Der wissenschaftlichen Bera-
tung wird – auch dies ist keine Ausnahme gegenüber anderen beratenden Gremien – be-
wusst eine Repräsentationsperspektive zur Seite gesetzt. Das unterminiert nicht nur den 
Objektivitätsanspruch, sondern führt auch zur Frage, welche Perspektiven repräsentiert 
werden – und welche nicht? Wer sitzt also in den Beratungsgremien der Bundespolitik, 
welche Interessen finden Eingang in deren Empfehlungen und wie geht die Politik mit den 
Ratschlägen um? Und (wie) wird die Zivilgesellschaft ausreichend eingebunden?

Die Otto Brenner Stiftung hat mit Siri Hummel und Laura Pfirter zwei profilierte Expertin-
nen der Forschung über die Zivilgesellschaft zur Beantwortung dieser Fragen gewonnen. 
Das Autorinnenduo des Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft, 
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angesiedelt an der Maecenata Stiftung in Berlin, hat in akribischer Detailarbeit ein bisher 
weitestgehend unbearbeitetes Feld erschlossen. Erstmalig werden systematisch die wissen-
schaftlichen Beratungsgremien der Bundespolitik erfasst sowie die berufliche Hintergründe 
der in ihnen engagierten Mitglieder analysiert und kategorisiert. Zusätzlich zur Auswertung 
dieser mehrere hundert Gremien starken Beratungslandschaft wurden Pressemitteilungen, 
parlamentarische Anfrage und sonstige Veröffentlichungen zum Thema durchforstet, um 
Besetzungsverfahren und die Berücksichtigung der Gremienergebnisse zu eruieren. Die 
Forschungsarbeit wurde dabei nicht nur durch den schieren Umfang des Materials und die 
Mühen der Pionierarbeit erschwert. Auch gegen eine austernähnliche Verschlossenheit und 
die gepflegte Intransparenz vieler Institutionen des Bundes musste „gekämpft“ werden.

Umso wichtiger sind die Ergebnisse der Analyse, die sich zwar auf die vergangene 
19. Legislaturperiode des Bundestages bezieht, deren wichtigste Befunde aber zumindest 
für den Anfang der aktuellen Ampelkoalition fortgeschrieben werden können. Den Autorin-
nen zeigen sich große Ungleichgewichte in der Zusammensetzung der Beratungsgremien. 
Während erwartungsgemäß wissenschaftliche VertreterInnen mit rund einem Drittel die 
meisten BeraterInnen stellen, folgen VertreterInnen der Wirtschaft bereits knapp dahinter 
mit rund 29 Prozent. Gemeinwohlorientierte Perspektiven aus der Zivilgesellschaft – 
zu denen auch die Vertretung gewerkschaftlicher und Arbeitnehmerinteressen zählen – 
kommen hingegen mit weniger als 15 Prozent noch hinter politischen und behördlichen 
Akteuren (21 Prozent) an vierter Stelle. Zu dieser Unwucht gesellt sich der Umstand, dass 
die Zivilgesellschaft selbst meist von wenigen großen Akteuren repräsentiert wird und 
bestimmte Interessen (beispielsweise aus sozialen Diensten) kaum vertreten sind. Zu 
konstatieren ist also eine Schieflage, die die Empfehlungen der Gremien an die Politik 
systematisch zu verzerren droht. Auch ein adäquater Diskurs mit der Zivilgesellschaft, so 
ein weiterer Befund, ist unter diesen Umständen nicht zu erreichen.

Mit der innovativen Studie können die Autorinnen zeigen, dass in gewisser Hinsicht 
der Platz der Zivilgesellschaft im politischen Beratungsprozess bisher leer geblieben ist 
und dass Gemeinwohlinteressen beispielsweise gegenüber der Profitorientierung der Wirt-
schaft zu oft unberücksichtigt werden. Die Zukunft muss zeigen, ob die Ampel koa lition 
ihrem eigenen Anspruch gerecht wird, dies zu ändern. Stiftung und Autorinnen sind über-
zeugt, mit der vorliegenden Studie eine solide empirische Basis für notwendige Debatten 
gelegt zu haben.

Jupp Legrand
Geschäftsführer der OBS          Frankfurt am Main, Januar 2023
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1 Einführung

Wenn der „Deutsche Ethikrat“ Empfehlungen 
zum Umgang mit Sterbehilfe oder zur Vorbe-
reitung auf Pandemien abgibt, erzeugen die-
se Äußerungen in der Regel ein großes Me-
dienecho. Auch als Angela Merkel 2018 den 
„Digitalrat“ ins Leben rief, um in der Neu-
ausrichtung ihrer Netzpolitik gut beraten zu 
sein, wurde darüber bundesweit berichtet. In 
der Regel arbeiten solche Beratungsgremien 
in der Bundespolitik jedoch mit deutlich we-
niger öffentlicher Aufmerksamkeit. Auch ihr 
Zustande kommen wird in den meisten Fällen 
nicht beachtet; die Besetzung dieser Gremien, 
die Begründungen für die Auswahl sowie die 
tatsächliche Berufung einzelner KandidatIn-
nen sind kaum Gegenstand einer öffentlichen 
Debatte. Eine vollständige Aufstellung aller 
Gremien auf Bundesebene – geschweige denn 
auf Länder- oder kommunaler Ebene – oder 
eine Systematik ihrer Besetzungs- und Verfah-
rensregeln liegt nicht vor.  

Dies ist aus verschiedenen Gründen problema-
tisch. Zum einen sollte Politikberatung trans-
parent sein, weil sich dadurch die Entstehung 
der allgemein verbindlichen Regelungen, die 
die Politik verabschiedet, leichter nachvollzie-
hen und verstehen lässt. Zum anderen sollten 
die Verfahrensregeln so fair gestaltet sein, dass 
sicher gestellt wird, dass alle relevanten Stimmen 
gehört werden – um die Beratung so umfassend 
und deliberativ wie möglich zu gestalten. 

Im politischen Diskurs wird die Existenz von 
Beratungsgremien dadurch begründet, dass 
die Einspeisung von Sachverstand bei komple-
xen Fachthemen für politische Entscheidungen 
notwendig ist. Institutionalisierte Beratungs-
gremien wie der genannte Ethik- oder Digital-
rat lassen sich folglich der wissenschaftlichen 
Politik beratung zuordnen und von Lobbyismus 
als interessengeleiteter ‚Beratung‘ abgrenzen. 
Wissenschaftliche Politikberatung dient – zu-
mindest qua ihres formalen Auftrages – der 
Weiter gabe evidenzbasierten Fachwissens zu 
bestimmten Sachthemen an politische AkteurIn-
nen, nicht der Interessenvertretung. Sie zeich-
net sich durch die Verwendung wissenschaft-
licher Zugänge und Methoden aus, womit meist 
ein Anspruch auf (politische) Neutralität einher-
geht (Leschke/Pies 2005). Dieser Anspruch an 
Neutralität ist im klassischen Lobbyismus nicht 
gegeben (Falk et al. 2019), weshalb letzterer 
auch deutlich häufiger Gegenstand öffentlicher 
Auseinandersetzungen ist. 

Mit Verweis auf die neutrale Expertise der 
WissenschaftlerInnen wird häufig begründet, 
warum eine transparente Offenlegung der Be-
ratungsvorgänge nicht notwendig sei. Dies ist 
problematisch, da sich bei Beratungsgremien 
oftmals keine klare Grenze zwischen wissen-
schaftlich-objektiver und interessengeleiteter 
Beratung ziehen lässt. Häufig werden Bera-
tungen nicht nur von Universitätspersonal, 
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sondern einer Vielfalt an AkteurInnen aus Wirt-
schaft, Pol itik und Zivilgesellschaft geleistet 
(Falk et al. 2019). Zudem lässt sich auch die 
vermeintlich neutrale Expertise einer wissen-
schaftlichen Einschätzung vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher, ideengeschichtlicher Denk-
schulen – insbesondere in den Wirtschaftswis-
senschaften – hinterfragen (Plehwe/Neujeffs-
ki 2021). Folglich muss auch Politikberatung 
transparent sein, sodass sich nachvollziehen 
und verstehen lässt, welchen Einfluss sie auf 
die Entstehung der allgemein verbindlichen 
Entscheidungen der Politik besitzt. Aus dem-
selben Grund ist es relevant zu wissen, wer in 
den entsprechenden Gremien sitzt. 

Diesen Fragen – zu denen in Deutschland kaum 
Untersuchungen vorliegen (Schiffers/Körner 
2019) – widmet sich die vorliegende Studie. 
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Ak-
teurInnen der Zivilgesellschaft gelegt, welche, 
neben VertreterInnen aus Wissenschaft und 
Wirtschaft, Teil der Politikberatungsszene sind. 
Es soll dargestellt werden, inwiefern die Zivil-
gesellschaft, deren Einbeziehung in politische 
Prozesse ein wichtiges Kriterium guten Regie-
rens geworden ist (Europäische Union 2001), an 
der Politikberatung partizipieren kann und wer 
‚die‘ Zivilgesellschaft dort repräsentiert. Dafür 
wurden alle Gremien untersucht, die regel-
mäßig das Bundesparlament der vergangenen 
19.  Legislaturperiode (2017–2021) berieten. 
Die vertretenen ExpertInnen wurden anhand 
ihrer professionellen Hintergründe gesellschaft-

lichen Sektoren zugeteilt, um zu ermitteln, zu 
welchen Anteilen die Personen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft oder anderen 
Zusammenhängen kommen. Darüber hinaus 
untersucht die Studie die (Transparenz der) Be-
setzungsverfahren und die Vorgaben zum Um-
gang mit Empfehlungen und Vorschlägen der 
Gremien.

Folgende Fragen waren für die Untersuchung 
leitend: 

1. Welche konsultativen Gremien gibt es auf 
Bundesebene, und mit welchen Interessen-
vertreterInnen sind sie besetzt? 

2. Wer sind die VertreterInnen der Zivilgesell-
schaft, für wen und wessen Belange sprechen 
sie? 

3. Wie und nach welchen Kriterien läuft die Be-
setzung der bundespolitischen Gremien ab?

4.  Welche Kriterien leiten die Berücksichtigung 
der Gremienempfehlungen und -ergebnisse?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wur-
den vorhandene Listen (Deutscher Bundestag 
2019a–o; Schröder 2010) analysiert sowie in der 
Mikroanalyse im Rechercheverfahren händisch 
ergänzt und aktualisiert. Die Analyse erstreckt 
sich über den gesamten Zeitraum der 19. Legis-
laturperiode (2017–2021) und erfolgt auf Bun-
desebene, das heißt sie erfasst Beratungsgremi-
en des Bundestages sowie der Bundesregierung 
einschließlich der Ministerien1 und des Bundes-
kanzleramts. Eine Aktualisierung der Beratungs-

1 In dieser Studie werden im Folgenden stets die Ministerialbezeichnungen der 19. Legislaturperiode verwendet.
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gremien wurde nach der letzten Bundestagswahl 
geprüft und wo nötig berücksichtigt. Im Rahmen 
einer erneuten Webseiten-Recherche der Minis-
terien im Januar 2022 wurden keine grundsätz-
lichen oder systematischen Änderungen fest-
gestellt. Dies verwundert nicht, da die Beset-
zungszeiträume vieler Gremien nicht parallel zu 
den Legislaturen verlaufen und darüber hinaus 
bestehen bleiben.  

Um ins Thema einzuführen, gibt der Text zu-
nächst eine Übersicht über die Verfahren der 

Politik beratung und die Strukturen der Bera-
tungsgremien auf Bundesebene. Daran an-
schließend werden die unterschiedlichen Sek-
toren, die in die Politikberatung integriert sind, 
vorgestellt, sowie das Konzept der Zivilgesell-
schaft und die politischen Gelegenheitsstruktu-
ren, die für zivilgesellschaftliche AkteurInnen zur 
Verfügung stehen, erklärt. Nach einem kurzen 
Überblick zur Methode der Studie werden die Er-
gebnisse der Daten-, sowie der Textanalyse dar-
gestellt. Das letzten Kapitel schließt mit einem 
Fazit und Handlungsempfehlungen. 
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2 Politikberatung in Deutschland

2.1 Politikberatung im 
 (neo)korporatistischen System

Das politische System Deutschlands ist als Par-
teien- und Verbändedemokratie organisiert, was 
bedeutet, dass beiden Gruppen einen bevorzug-
ten Zugang zum politischen Prozess erhalten 
(Ruzio 2015). Diese ‚korporatistisch‘ genann-
te Form der Interessenvermittlung ist im Allge-
meinen durch die Einbindung einiger weniger, 
aber vertretungsstarker Organisationen in den 
politischen Willens- und Entscheidungsprozess 
gekennzeichnet (Kaiser 2006).2 Neben Parteien 
gehören zu diesen Organisationen traditionell 
die Industrie- und Arbeitgeberverbände, Gewerk-
schaften sowie die Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege, welche an der Umsetzung 
staatlicher Programme beteiligt werden (Ale-
mann/Heinze 1979, Langner 2018; Weßels 2002; 
Reutter 2018). Weßels (2002: 4) beschreibt den 
Grundgedanken eines korporatistischen Systems 
wie folgt: „Der politische Tausch in korporatisti-
schen Arrangements beruht dabei auf der Logik, 
dass durch die Einbindung einer begrenzten Zahl 
von Akteuren, die aber eine umfassende Reprä-
sentanz darstellen, der Koordinationsaufwand 
geringgehalten und Konflikte minimiert werden.“ 

Primär steht den Parteien in Deutschland das 
grundgesetzliche Recht zu „bei der politischen 
Willensbildung des Volkes“ (Art. 21 Abs. 1 GG) 
mitzuwirken – eine Aufgabe, die diese im Laufe 
der Zeit zu einem Anspruch auf alleinige Willens-
bildung ausgebaut haben. Allerdings werden 
den Dachorganisationen der Zivilgesellschaft 
und der Wirtschaft, sowie gesondert den Arbeit-
geberverbänden, Gewerkschaften und Kirchen, 
formale Anhörungsrechte im Rahmen von Ge-
setzgebungsverfahren zugebilligt. Die im Grund-
gesetz vorgesehene politische Partizipation der 
BürgerInnen (Art. 20 Abs. 2 GG) ist im Bund an-
sonsten de facto auf Wahlen beschränkt.3 In Län-
dern und Gemeinden bestehen darüber hinaus 
begrenzte Elemente der direkten Demokratie. 

Abseits der Parteien ist Interessenvertretung, 
egal ob sie aus dem Bereich der Zivilgesell-
schaft oder der Wirtschaft heraus erfolgt, in 
Deutschland traditionell über die Konstruktion 
des Verbandes geregelt. Das beeinflusst auch 
die Struktur der Politikberatung. Verbände gel-
ten als jene Intermediäre, die Interessen aus 
der Gesellschaft heraus an die Politik vermitteln 
können (Dhungel/Linhart 2014). Was Verbände 
sind, ist allerdings sowohl umgangssprachlich 

2 In der wissenschaftlichen Analyse wird auch von Neokorporatismus gesprochen, da sich der Begriff Korporatismus 
ursprünglich auf die Ständegesellschaft des Mittelalters bezog (Alemann 1981).

3 Mit Ausnahme der Bundestagspetitionen, mittels derer BürgerInnen den Petitionsausschuss des Bundestages ver-
pflichten, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen (Art. 29 GG; Bovermann o. J.). Beispielsweise erreichte 
Ende 2020 die Petition für einen bundesweiten Klima-Bürgerrat das notwendige Unterschriftenquorum.
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als auch rechtlich und in der wissenschaftlichen 
Literatur oft nur umrissen und wird mitunter sehr 
unterschiedlich definiert (Mai 2016; Schelter 
1976). Eine Legaldefinition des Verbands gibt es 
nicht, obwohl er als Rechtsbegriff in Gesetzen 
erwähnt wird (bspw. EGBGB, § 164), in denen 
Verbänden eine „herausragende Stellung im 
gesellschaftlichen und politischen (Mit-)Wir-
ken“ (Reutter 2018: 911) zugeschrieben wird. In 
der Rechtsprechung werden Verbände erwähnt, 
wenn sie besondere Merkmale (im Sinne von ho-
her Mitgliederzahl, Massenorganisationen oder 
Zusammenschlüssen, gem. BGB, § 21) und eine 
bedeutende Stellung im wirtschaftlichen, sozia-
len, kulturellen oder politischen Bereich aufwei-
sen (Reichert 1995; Ruzio 2015). Sie bezeichnen 
dabei Personenvereinigungen natürlicher oder 
juristischer Personen, die sich zur Verfolgung 
gemeinsamer Ziele zusammengeschlossen ha-
ben und in einem Mindestmaß formal verfasst 
sind (Schelter 1976). Vielfach sind Verbände 
in der Rechtsform des eingetragenen Vereins 
(e. V.) organisiert (Reichert 1995). Zu ihnen zäh-
len traditionellerweise Wohlfahrtsverbände und 
Gewerkschaften, aber auch politische Parteien, 
Wohnungseigentümergemeinschaften und Ar-
beitgeberverbände. Aufgrund der genannten 
Unklarheiten in Definition und Abgrenzung von 
anderen Organisationsformen ist die genaue 
Zahl der in Deutschland bestehenden Verbände 
nicht bekannt. Schätzungen gehen von 14.000 
(Lösche 2007) bzw. rund 16.000 (Deutsches Ver-
bände Forum o. J.) Verbänden aus. 

Trotz dieser Unbestimmtheit wird Verbänden in 
Deutschland im politischen Prozess und in der 

Politikberatung eine besondere Rolle zuerkannt, 
indem sie in gesetzlichen Vorgaben, Geschäfts-
ordnungen und gerichtlichen Urteilen explizit ge-
nannt werden. So steht Verbänden beispielsweise 
die Möglichkeit offen, Gesetzesentwürfe der Minis-
terialverwaltungen auf Bundesebene zu kommen-
tieren. Dies wird über die Gemeinsame Geschäfts-
ordnung der Bundesministerien (GGO) ermög-
licht, in der die „möglichst frühzeitige“ (Art. 47) 
Zuleitung der Entwürfe an die entsprechenden 
Verbände vorgesehen ist. Nach Abschluss einer 
Gesetzesentwicklung steht zudem einigen aner-
kannten Verbänden und Vereinen die Möglichkeit 
zu, das Verbandsklagerecht zu nutzen: Bei Rechts-
verletzungen der Allgemeinheit können sie stell-
vertretend für diese vor Gericht klagen. Allerdings 
beschränkt sich dieses Recht auf einige Inhalte 
und Tätigkeitsfelder (zum Beispiel auf Gleichstel-
lungs-, Naturschutz- und zivilrechtliche Fragen), 
es ist beispielsweise im Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG, § 15), im Bundesnaturschutz-
gesetz (§ 64, Abs. 1 f.; in Verbindung mit § 63), im 
Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG, § 2) oder im 
Zivilrecht (AGBG, § 3; UWG, § 13; ZPO, § 606 sowie 
im UKlaG) auf Bundesebene geregelt.

Laut GGO muss es „kommunalen Spitzenver-
bänden“, „Fachkreisen“ und „Zentral- und Ge-
samtverbänden“ (§ 47) ermöglicht werden, bei 
der Gesetzesvorbereitung mitzuwirken, jedoch 
ohne, dass sich daraus ein Anspruch auf Ge-
hör ergibt. Zudem ist spezifiziert, dass die zur 
Mitwirkung angedachten Zentral- und Gesamt-
verbände auf Bundesebene bestehen müssen. 
Die letztendliche Auswahl der einzuladenden 
Verbände wird, soweit keine Sondervorschriften 
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bestehen, dem „Ermessen des federführenden 
Bundesministeriums überlassen“ (ebd., Abs. 3). 
Die GGO (§ 44, Abs. 5) legt ergänzend fest, dass 
das „für den Gesetzesentwurf fachlich zustän-
dige Bundesministerium […] [zu den möglichen 
Gesetzesfolgen im Sinne von Kosten für die Wirt-
schaft und Auswirkungen auf die VerbraucherIn-
nen] Angaben der beteiligten Fachkreise und 
Verbände, insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft und der Verbraucher, einzuholen 
[hat]“. Weitere institutionelle Beteiligungsmög-
lichkeiten von Verbänden sind in Artikel 70 der 
Geschäftsordnung des Bundestages verankert. 
Das deutsche korporatistische System, so lässt 
sich festhalten, adressiert Verbände als Organi-
sationen der Interessenvertretung, Beratung und 
Expertise – und zeichnet damit bereits vor, dass 
die Trennung zwischen Politikberatung und Inte-
ressenvertretung nicht immer klar zu ziehen ist.

Politikberatung an sich dürfte dabei so alt wie 
Politik selbst sein und ist kein alleiniges Merkmal 
demokratischer oder korporatistischer Politik-
gestaltung. In demokratischen Informationsge-
sellschaften lässt sich aber ein besonders hoher 
Bedarf an Beratungsleistung feststellen (Weingart 
2019). Dies liegt zum einen an den immer komple-
xeren Sachthemen, die es zu verhandeln und zu 
verwalten gilt, zum anderen können PolitikerInnen 
evidenzbasierte Entscheidungen mit dem Verweis 
auf die wissenschaftliche Erkenntnis plausibler 
rechtfertigen. Betrachtet man Politik als System, 
das eigenen Logiken folgt und gleichzeitig in eine 
Umwelt eingebettet ist und von dieser beeinflusst 
wird (Easton 1965), lässt sich Politikberatung über 
den gesamten politischen Zyklus hinweg – im In-, 

Through- und Output – beobachten. Demnach 
kann wissenschaftliche Politikberatung sowohl 
selbstinitiativ durch Positionspapiere oder wis-
senschaftliche Studien Inputs geben, auf die 
das politische System reagieren kann, als auch 
im Sinne einer Output-Kontrolle Stellungnahmen 
oder Evaluierungen zu getroffenen Entscheidun-
gen und Gesetzen vornehmen. Im Throughput, 
also im Entstehungsprozess der Entscheidungen, 
kann Beratung von den politischen AkteurInnen 
selbst ersucht werden – insbesondere hier kom-
men die in der vorliegenden Studie untersuchten 
Beratungsgremien ins Spiel. 

 Der ‚legislative Fußbabdruck‘

 Besonders der Entstehungsprozess von 
poli tischen Entscheidungen wird gerne als 
Black Box bezeichnet (Easton 1965), da das 
Zustande kommen von Beratungen hier sehr 
häufig intransparent verläuft. Daher mehren 
sich Forderungen nach der Erfassung eines 
‚legislativen Fußabdrucks‘ externer BeraterIn-
nen. Mit diesem soll dokumentiert werden, 
inwiefern BeraterInnen oder Beratungsgremi-
en an der Erstellung und Formulierung von 
Gesetzesentwürfen beteiligt waren (Deut-
scher Bundestag 2020). Das Instrument kann 
dabei über die externe Politikberatung durch 
ExpertIn nen hinaus angewandt werden: Die 
Nichtregierungsorganisation (NGO) Lobby-
control kritisiert seit Jahren den fehlen-
den „legis lativen Fußabdruck“ von Gesetz-
gebungen und Interessenvertretungen im 
Allgemeinen (Lange et al. 2021). 

Politikberatung in Deutschland
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Beratungsgremien können „vielfältige gesell-
schaftliche Anspruchsgruppen (stakeholder) 
einbinden und dies auch nach außen darstel-
len; somit unterstützen sie die Input-orientierte 
Legitimation. Zugleich können sie kraft materiell 
,guter‘ Empfehlungen in Verbindung mit einer 
in der politischen Kultur Deutschlands fest ver-
ankerten Expertengläubigkeit zur Output-orien-
tierten Legitimation beitragen“ (Siefken 2019: 
157). Im Throughput helfen Politikberatende bei 
der Interessenartikulation und -aggregation und 
erhöhen damit potentiell die Responsivität der 
Politikgestaltung.

Es gibt verschiedene Thesen dazu, wie die wis-
senschaftliche Politikberatung das politische 
System beeinflusst. Folgende Modelle eignen 
sich zur Konzeption (Habermas 1969):

 Das dezionistische Modell: Hier werden Poli-
tik und Wissenschaft als getrennt begriffen, 
wobei erstere Werturteile trifft und sich der 
Informationen der Wissenschaft bedient.

 Das technokratische Modell: Hier wird die 
Existenz wissenschaftlicher Sachzwänge an-
genommen, welche durch ExpertInnen artiku-
liert werden. Die Politik wird dabei lediglich 
als ausführend betrachtet. 

 Das pragmatische Modell: Hier wird von einer 
Wechselbeziehung zwischen Wissenschaft 

und Politik ausgegangen und ein kontinuier-
licher Austausch zwischen den ExpertInnen 
und EntscheiderInnen betont.4 

Welches Modell in Deutschland vorherrschend 
ist, ist umstritten. Kevenhörster (2013) etwa 
schreibt, dass die Politikberatung in den letzten 
Dekaden von einem Wandel geprägt war, der zu-
nächst vom Zusammendenken von BeraterInnen 
und EntscheiderInnen (technokratisches Mo-
dell), über eine strikte Trennung dieser Kreise 
(dezisionistisches Modell) nunmehr von einer 
Diskursivität geprägt ist (pragmatisches Modell). 
Dies führte auch dazu, dass sich vermehrt neue 
AkteurInnen und Methoden der Beratung eta-
bliert haben (Falk et al. 2019).

Neben dem Aspekt der fachlichen Expertise 
speist sich die große Bedeutung der Beratungs-
gremien für die Politikgestaltung auch aus dem 
Aspekt der gesellschaftlichen Repräsentation. 
In Zeiten einer zunehmenden Pluralisierung und 
Loslösung klassischer Milieus von den großen 
Volksparteien wird eine rein parlamentarische 
Repräsentation der Bevölkerung erschwert und 
die Interessen und Forderungen, die an das poli-
tische System gerichtet werden, vervielfältigen 
sich (Bogner/Menz 2002; Jose 2019). Beratungs-
gremien, in denen Minoritäten oder von spezifi-
schen Entscheidungen Betroffene angehört und 

4 Erweitert wurden die Modelle mit Konzepten, die auch die Bürgerbeteiligung, im Sinne einer partizipativen Politik-
beratung, stärker berücksichtigen (Glaab 2019). Dabei gibt die politische Struktur vor, welche und wie weitreichende 
Möglichkeiten der Partizipation und damit letztlich auch der Politikberatung möglich sind. Entscheidend für die Parti-
zipation sind zudem Spezifika wie staatliche Informationspflichten, das Gesetzgebungsverfahren oder bestehende 
Klagemöglichkeiten.
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einbezogen werden können, können die gesun-
kene parlamentarische Repräsentation teilwei-
se ausgleichen und werden deswegen wichtiger 
(Siaroff 1999). Folglich findet wissenschaftliche 
Politikberatung heutzutage in jedem Politikfeld 
statt, da durch das vermittelte Expertenwissen 
zum einen die notwenige Komplexitätsreduzie-
rung zur Entscheidungsfindung erreicht, und 
zum anderen die Input- und Output-Legitimation 
gestärkt werden kann. 

Jedoch lassen sich an die Einbeziehung der 
Expertengremien in politische Entscheidungen 
durchaus kritische Fragen demokratie- und ge-
rechtigkeitstheoretischer Natur stellen. Beide 
idealtypischen Funktionen – fachliche Expertise 
und gesellschaftlichen Repräsentation – werfen 
bei genauerer Prüfung Probleme auf. 

Zunächst kann gefragt werden, ob Beratungs-
gremien aus demokratietheoretischer Sicht kri-
tisch zu bewerten sind, weil ihre Mitglieder 
nicht gewählt wurden. In der Forschungslite-
ratur zur Politikberatung wird beispielsweise 
eine Dominanz des technokratischen Modells 
der Politikberatung beklagt, insbesondere auf 
Landes- (Bogner/Menz 2002; Haring 2010; 
Linden 2021) und EU-Ebene (Habermas 2015; 
Jose 2019). Schelsky (1961) verbindet damit die 
Überordnung von ExpertInnen über die (demo-
kratisch legitimierte) Politik und weist auf die 
Gefahr der Entstehung einer „Expertokratie“ 
hin. Andere sprechen von der „Epistokratie“ 
oder „elitären Demokratie“ (Jose 2019). Diesen 
Befürchtungen der (illegitimen) politischen 

Einflussnahme wird oftmals entgegnet, dass 
die Gremien keine Entscheidungsgewalt inne-
hätten und die beratenen MandatsträgerInnen 
nicht an deren Empfehlungen gebunden seien. 
Auch aus rechtswissenschaftlicher Perspek-
tive wird die „Bindungswirkung“ von Experten-
kommissionen gegenüber dem Parlament für 
schwach gehalten (Siefken 2007). Doch auch 
wenn Beraten noch kein Entscheiden ist, darf 
der Einfluss dieser Gremien nicht unterschätzt 
oder unberücksichtigt bleiben. In den Politik-
wissenschaften wird seit längerem der Trend in 
der Politik konstatiert, sich in einen Modus der 
Objektivierung und eines anti-political dogma-
tism zu bringen (Gorz 1993: 55), sich hinter 
wissenschaftlich abgesicherten Sachzwängen 
zu verstecken und den politischen Charakter 
von Entscheidungen zu verschleiern (Barnickel 
2019; Blühdorn 2013; Crouch 2008; Zürn/Schä-
fer 2021). Dadurch werden wissenschaftliche 
Politikberatung und ihre Gremien zusätzlich 
aufgewertet. 

Zum anderen kann, wie bereits angeführt, wis-
senschaftliche Politikberatung nicht per se den 
Anspruch einer neutralen, in Sinne einer nicht- 
interessengeleiteten Position einnehmen – was 
das Problem der fehlenden demokratischen 
Legitimation verstärkt. So finden sich in den 
Beratungsgremien neben Angehörigen von Uni-
versitäten auch eine Vielfalt an AkteurInnen aus 
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Zudem 
hybridisieren sich die Formate der Politikbera-
tung und es kommt zu einer Auflösung der kon-
zeptionellen Zuschreibungen der AkteurInnen, 

Politikberatung in Deutschland
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die unterschiedliche Arten von Beratungstätig-
keiten vermischen. Das bedeutet wissenschaft-
liche Institute betreiben immer häufiger strate-
gische policy- und politics-Beratung (Römmele/
Schober 2013, zitiert nach Falk et al. 2019), wäh-
rend Agenturen zugleich immer stärker evidenz-
basierte Politikberatung verfolgen. Schließlich 
kann auch die vermeintliche Neutralität einer 
wissenschaftlichen Einschätzung vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher, ideengeschicht-
licher Denkschulen oftmals dekonstruiert wer-
den. Plehwe und Neujeffski (2021) zeigen dies 
beispielsweise an der Aufteilung der Mitglieder 
ökonomischer Fachbeiräte in AnhängerInnen 
einer neoliberalen bzw. neoklassischen Denk-
tradition einerseits und VertreterInnen keynesia-
nischer Ansichten andererseits, die die jeweilige 
Beratungsperspektive stark beeinflussen. Noch 
viel stärker als WissenschaftlerInnen stellen Ver-
treterInnen wirtschaftlicher oder konfessioneller 
Entitäten mit ihrer Anwesenheit in den Gremien 
die Neutralität wissenschaftlicher Politikbera-
tung infrage, da sie bereits qua Definition ei-
ner neutralen Erkenntnisorientierung nicht ver-
pflichtet sind. 

Auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Reprä-
sentationsfunktion können Kritikpunkte erhoben 
werden. Die zwei zentralen Partizipationsmög-
lichkeiten der BürgerInnen – die Teilnahme an 
Wahlen sowie das Engagement in den demo-
kratisch organisierten Parteien und als Verbän-
den organisierten Großorganisationen – leiden 
seit Jahren an Bedeutungsverlusten. Die kor-
poratistische Konstellation gerät zunehmend 

unter Druck. Zum einen hat sich die Wahlbe-
teiligung, nach einer Zeit der Abnahme, nur auf 
einem verhältnismäßig niedrigen Level stabili-
siert (Sacchi 1994; Stark 2019). Zum anderen 
nimmt die Legitimation der entsprechenden 
Großorganisationen ab – sie verlieren zuneh-
mend Mitglieder und damit ihren Anspruch, 
für substantielle Teile der Gesellschaft zu spre-
chen – und die Organisationslandschaft diver-
sifiziert sich immer weiter aus (Reutter 2018). 
Der fortscheitende Pluralismus in der Gesell-
schaft führt auch zu einer größeren Vielfalt in 
der Vertretungslandschaft. MigrantInnen- und 
Menschenrechtsorganisationen, Klimaschutz-
gruppen, soziale Bewegungen und andere 
gemeinwohlorientierte AkteurInnen, die nicht 
verbandlich organisiert sind, wollen in Ge-
setzgebungs- und Konsultationsprozesse ein-
gebunden werden. In diesem Zusammenhang 
wird auch von einer „partizipativen Revolution“ 
(Kaase 1982, 1984) gesprochen. Die Forderun-
gen nach mehr Teil habe setzen die Politik unter 
Druck, möglichst partizipativ und inklusiv zu 
agieren, eine erweiterte Einbindung der Zivilge-
sellschaft zu ermöglichen und die politischen 
Artikulationsmöglichkeiten zivilgesellschaft-
licher AkteurInnen zu erweitern. Politiktheore-
tisch lässt sich dieser Wandel als ein Wech-
sel vom (Neo-)Korporatismus zu einer Form 
der pluralistischen Governance beschreiben. 
Gover nance ähnelt dem korporatistischen Sys-
tem durch die nicht rein hierarchische, sondern 
kooperative Form des Regierens, bei der viele 
private, in Verbänden organisierte AkteurInnen 
an der Formulierung und Implementation von 



13

Politik mitwirken (Rhodes 1997, zitiert nach 
Mayntz 2008).5 Im Vergleich zum Korporatismus 
sind in diesem Politikmodell allerdings mehr 
AkteurInnen integriert als nur die klassischen 
SozialpartnerInnen. Gewissermaßen als ‚Erbe‘ 
der korporatistischen Idee wird aber nach wie 
vor versucht, die Interessenintegration über die 
Einbeziehung von Spitzenverbänden zu lösen. 
Reutter (2018) konstatiert dazu, dass sich trotz 
einiger Erosionsprozesse, etwa durch „Kampa-
gnen, professionalisiertes Lobbying, informelle 
Netzwerke und Prozesse der De-Institutionali-
sierung“ (ebd: 909), der Verband bis heute als 
„Strukturprinzip zur Vertretung von Interessen“ 
(ebd.: 913) weitgehend erhalten hat. Dies stellt 
vor allem für die in ihren Erscheinungsformen 
viel diversere Zivilgesellschaft ein Problem dar.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, 
dass das (neo)korporatistische System Deutsch-
lands über die Konstruktion der Verbände der 
Politikberatung einerseits strukturell eine hohe 
Bedeutung zuschreibt, diese andererseits auch 
für eine Vermischung mit Aspekten der Interes-
senvertretung öffnet. Vor diesem Hintergrund 
und angesichts einiger zusätzlicher Entwicklun-
gen – dem Bedeutungsgewinn der Politikbera-
tung insgesamt sowie der Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft abseits traditioneller Groß-
organisationen – ist es umso dringlicher zu prü-

fen, ob die Zusammensetzung der Gremien eine 
hinreichende Vielfalt an Interessen und AkteurIn-
nen aufweist.

2.2 Politikberatung und Gremienstruktur 
auf Bundesebene

Wie wird Politikberatung auf Bundesebene or-
ganisiert und welche Beratungsgremien gibt 
es? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten: 
Eine durch die Bundesregierung herausgegebe-
ne, aktuelle Übersicht aller Beratungsgremien 
auf Bundesebene gibt es nicht. Aus dem Jahr 
2010 stammt ein Infobrief des wissenschaft-
lichen Dienstes des Bundestages über die wis-
senschaftliche Politikberatung, der 94 Gremi-
en, Ausschüsse und Einrichtungen auflistet6 
(Schröder 2010). Andere Einschätzungen zur 
Gesamtzahl der Beratungsgremien variieren in 
der Forschungsliteratur und beziffern, je nach 
Defini tion, einige Dutzend oder mehrere Hun-
dert (ebd.). Eine weitere Auflistung lässt sich 
beispielsweise auf Basis der Antworten der Bun-
desregierung bzw. ihrer Ministerien auf mehre-
re kleine Anfragen der FDP-Bundestagsfraktion 
zu den Expertengremien mit externen Sach-
verständigen auf Bundesebene aus dem Jahre 
2019 erstellen. Daraus lässt sich eine Summe 
von 257  Gremien für den erfragten Zeitpunkt 
der 19.  Legislaturperiode ermitteln7 (Deutscher 

5 Als Einführung zu den Pluralismustheorien siehe Schmidt (2008, S. 210 ff).
6 Aufgelistet wurden auch externe Gremien, mit denen die Bundesregierung oder einzelne Ressorts zusammenarbeiten 

und nicht nur solche, die direkt bei Ministerien angesiedelt sind.
7 Allerdings ist zu beachten, dass dabei einige Gremien mehrfach gezählt werden, sofern sie bei mehreren Ministerien 

angesiedelt sind und aufgeführt wurden.
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Bundestag 2019a–o). Diese offensichtlichen 
Probleme bei der vollständigen Erfassung wer-
den auf die „unsystematische Errichtung durch 
Gesetz, Rechtsverordnung oder behördlichen 
Organisationsakt“ (Murswiek 2008: 369) sowie 
den uneinheitlichen Gebrauch von Gremienbe-
zeichnungen und das Fehlen einer allgemeinen 
Definition zurückgeführt (Siefken 2019). Die For-
schung versucht dem abzuhelfen, indem sie die 
Gremien nach verschiedenen Gesichtspunkten 
unterscheidet, etwa nach der Art ihrer Institu-
tionalisierung sowie nach der Quelle der Politik-
beratung (Veit et al. 2010). In der Praxis hat sich 
bisher jedoch keine dieser Unterscheidungen 
systematisch durchgesetzt.

Im Folgenden wird zunächst vorgestellt, dass die 
hier untersuchte Form der wissenschaftlichen 
Politikberatung meist auf zwei Arten institutio-
nalisiert wird: In Form von Ausschüssen oder 
Gremien des Bundestages, in welchen neben 
Abgeordneten auch externe Sachverständige 
als berufene Mitglieder oder durch Anhörungen 
partizipieren, oder durch von Ministerien einbe-
rufene Gremien, in welchen externe ExpertInnen 
als Mitglieder wirken.

Ausschüsse sind vorbereitende Beschlussorgane 
des Bundestages. Dabei ist jedem Bundesminis-
terium spiegelbildlich ein ständiger Ausschuss 
gegenübergestellt8; einzelne Politikbereiche 

werden zusätzlich durch weitere Ausschüsse9  
hervorgehoben. Sie dienen der Erörterung von 
Gesetzentwürfen, um diese für das Plenum des 
Bundestages beschlussfähig vorzubereiten. 
Ebenfalls geben sie Beschlussempfehlungen 
ab. Die Ausschüsse werden der Verteilung der 
Mandate entsprechend mit Mitgliedern der Frak-
tionen besetzt und wählen einen/eine Vorsitzen-
deN. Ausschüsse werden in ständige, besondere 
und Sonderausschüsse unterschieden. Ständige 
Ausschüsse befassen sich dauerhaft während 
einer Wahlperiode mit einem Thema und tagen 
grundsätzlich nicht-öffentlich. In der 20. Wahl-
periode (seit 2021) hat der Bundestag 25 stän-
dige Ausschüsse eingesetzt. Sonderausschüsse 
nehmen die Form von temporären Gremien an 
und besondere Ausschüsse haben gesetzlich 
geregelte Kontroll- oder Beschlussrechte (vgl. 
die Geschäftsordnung des Bundestages (GO-BT), 
Art. 62, Abs. 1). 

Anhörungen von Sachverständigen, die zum Bei-
spiel in Untersuchungs- und Kabinettsausschüs-
sen die Möglichkeit bieten, externen Sachver-
stand einzubeziehen, sind wie folgt geregelt: Die 
Ausschüsse dürfen „Sachverständige oder an-
dere Personen, deren Teilnahme sie für erforder-
lich halten, anhören“ (GO-BR, § 40, Abs. 3). Dazu 
können die Ausschüsse jederzeit öffentliche An-
hörungen (sog. Hearings, GO-BT, Art. 70) „zur 
Information über einen Gegenstand seiner Bera-

8 Beispielsweise kümmert sich der „Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ um Vorlagen, die in 
den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz (BMUV) fallen.

9 Der Ausschuss „Digitale Agenda“ der 18., 19. und 20. Legislaturperiode widmet(e) sich zum Beispiel netzpolitischen 
Themen und soll ein fachübergreifendes Diskussionsforum zu Aspekten der Digitalisierung und Vernetzung sein.
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tung“ mit „Sachverständigen, Interessenvertre-
tern und anderen Auskunftspersonen“ (GO-BT, 
§ 70, Abs. 1) anberaumen. Anhörungen sollen 
ergänzende Informationen liefern, um die Ab-
stimmung möglichst qualifiziert fassen zu kön-
nen. Oft erfüllen sie zusätzlich den Zweck, die 
Medien auf das betreffende Gesetzesvorhaben 
aufmerksam zu machen. Meist werden sie bei 
fachlich schwierigen oder politisch umstrittenen 
Gesetzentwürfen eingesetzt. Daher bemühen 
sich die Fraktionen in der Regel, Sachverstän-
dige zu benennen, von denen sie Unterstützung 
für die eigenen politischen Positionen erwarten. 
Überwiegend erfolgt die Auswahl der anzuhö-
renden Sachverständigen und Interessenvertre-
terInnen entsprechend der im Ausschuss vertre-
tenen Fraktionsstärke10 (GO-BT, Art. 70, Abs. 2). 
Besondere Ausschüsse wie Gutachter- und 
Sachverständigen- bzw. Expertenausschüsse 
nutzen externen Sachverstand darüber hinaus 
auch auf andere Weise. Sachverständige werden 
hier nicht nur mittels Anhörungen eingebunden, 
sondern auch als ständige Ausschussmitglieder 
berufen. 

Über Anhörungen und Ausschüsse hinaus arbei-
ten ParlamentarierInnen zudem mit anderen Gre-
mien zusammen, deren Arbeit über die Beratung 
zu vorliegenden Gesetzesvorhaben hinausgeht. 
So werden für besondere Fragestellungen gele-
gentlich Enquete-Kommissionen nach § 56 der 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundes tages 

(GO-BT) eingesetzt, um sich in Zusammenarbeit 
mit Sachverständigen möglichst umfassend 
mit gesellschaftspolitisch relevanten Fragen 
zu beschäftigen. Diese Kommissionen werden 
pari tätisch mit Mitgliedern des Bundestages 
und „sachverständigen Mitgliedern“ besetzt, 
die von den Fraktionen vorgeschlagen werden 
(beispielsweise die Enquete-Kommission „Zu-
kunft des bürgerschaftlichen Engagements“, 
1999–2002).

Neben dem Bundestag können Beratungsgre-
mien sowohl von der Bundesregierung als auch 
dem Bundeskanzleramt im Namen des Bundes-
kanzlers/der Bundeskanzlerin oder den Minis-
terien berufen werden. Von den so zustande 
kommenden Gremien setzen sich die folgenden 
primär aus unabhängigen Sachverständigen zu-
sammen (Schröder 2010): 

 Steuer- und Beratungsgremien
 Aufsichts- und wesentliche Gremien 
 Beschlusskontrollräte
 Sachverständigen- und Expertenkontrollräte 
 Planungs- oder Normenkontrollräte 
 (Wissenschaftliche) Kommissionen
 Arbeitsgruppen oder -kreise
 Foren oder Dialoge 

Die Gremien arbeiten unterschiedlich, aber 
meist mit einem eng umgrenzten Beratungs-
auftrag. Besteht keine Rechtsgrundlage zur Ein-

10 Interessenvertretungen können bei öffentlichen Anhörungen durch den Bundestag allerdings nur berücksichtigt wer-
den, wenn sie im Lobbyregister eingetragen sind. Das Lobbyregister hat 2022 die davor geltende und weniger umfang-
reiche und verpflichtende Lobbyliste (die sogenannte öffentliche Liste, GO-BT, Anlage 2) des Bundestages abgelöst 
(Deutscher Bundestag 2021; Massing et al. 2020).
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berufung eines Gremiums oder Ausschusses, 
können die Bundesministerien auf freiwilliger 
Basis externen Sachverstand in Anspruch neh-
men, wobei einige Gremien die Form dauernder 
unbefristeter Einrichtungen einnehmen, andere 
eine Legislaturperiode dauern. Ebenso können 
Beratungsformen kurzfristig und temporär (ad-
hoc) gewählt werden. Einige Gremien arbeiten 
hauptsächlich an der Erstellung von Berichten, 
andere agieren stärker beratend und erstellen 
kürzere Gutachten und Stellungsnahmen (Schrö-
der 2010). Gremien werden auch eingesetzt, um 
vom Bund erstellte wissenschaftliche Berichte 
zu begleiten und zu kommentieren. So wurde 
2008 für den ersten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung eine eigene Sachverständi-
genkommission berufen, die den Bericht erstel-
len sollte. Der Monitoring-Bericht der Bundes-
regierung über den Stand der Umsetzung des 
Energiekonzepts (2011) wurde hingegen intern 
erstellt und extern vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) und vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
(BMU) überwacht, wobei eine unabhängige 
Kommission aus vier EnergieexpertInnen den 
Monitoring-Prozess begleitete (Tiemann/Wag-
ner 2010). Erstellen die Gremien Berichte oder 
Empfehlungen, so kommentiert die Bundesre-
gierung, respektive das Ministerium, diese in 
der Regel. Die Beratungsgremien sind direkt bei 
der Bundesregierung oder einem oder mehreren 
Ministerien angesiedelt, wobei ein Ministerium 
jeweils das Federführende ist. Die Zuweisung 
richtet sich nach der Federführung beim dazu-
gehörigen Gesetzgebungsprozess. Den Minis-
terien kommt in der Politikberatung und in der 
Interessenvertretung im Allgemeinen eine im-
mer größere Bedeutung als Anlaufpunkt zu, weil 
„sich das Gewicht der Interessenvermittlung (…) 
in allen westlichen Demokratien deutlich vom 
Parlament in Richtung der Exekutive verschoben 
hat“ (Strünk 2004, zitiert nach Massing et al. 
2020: 189).
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Definitionen und Analysekategorien

3	 Definitionen	und	Analysekategorien	

3.1 Die Sektoren der Politikberatung

Politikberatung gewinnt im Allgemeinen an Be-
deutung, kann jedoch nicht immer eindeutig von 
Interessenvertretung separiert werden. Aus die-
sem Grund ist es notwendig, dass in den Gremien 
eine breite Vielfalt unterschiedlicher Inte ressen 
repräsentiert wird. Für die vorliegende Unter-
suchung werden die Sachverständigen in den 
untersuchten Gremien verschiedenen Sektoren 
zugeteilt, die sich anhand ihrer übergeordne-
ten Orientierungen bzw. Interessenlagen unter-
scheiden lassen (vgl. Tabelle 1). Dabei ist klar, 
dass auch diese Orientierungen Abstrak tionen 
darstellen und keine erschöpfendes Abbild der 
Realität zeichnen. 

Banken, Versicherungen und sonstige Unter-
nehmen und ihre Verbände sowie Repräsen-
tantInnen einzelner Berufsgruppen (bspw. von 
RechtsanwältInnen) orientieren sich in der Inte-
ressenvertretung an einer auf Gewinnerzielung 
ausgerichteten Logik und werden unter dem 
Sektor ‚Wirtschaft‘ subsumiert. Abstrahiert geht 
es diesen AkteurInnen darum, dem eigenen Un-
ternehmen, der eigenen Branche oder der ei-
genen Berufsgruppe die besten Profitmöglich-
keiten zu ermöglichen. Angehörige von Univer-
sitäten und Hochschulen oder VertreterInnen 
medizinischer und gesundheitlicher Belange 

sind hingegen epistemologisch ausgerichtet, 
das heißt auf wissenschaftliche Erkenntnis 
orientiert. Die Weitergabe und Vermittlung von 
Forschungsergebnissen an Verantwortliche in 
der Politik steht für diesen Sektor ‚Wissenschaft 
und Medizin‘ im Vordergrund, (materielle) Ver-
wertungsinteressen spielen eine untergeordne-
te Rolle. VertreterInnen von zivilgesellschaft-
lichen Organisationen (ZGOs) folgen schließ-
lich einer am gemeinwohl- bzw. am öffentlichen 
Interesse orientierten Logik. Unabhängig vom 
jeweiligen Thema der Organisation (zum Bei-
spiel Naturschutz), werden Anliegen vertreten, 
die für die gesamte Gesellschaft von Bedeu-
tung sind. Wirtschaftlicher Erfolg ist für diese 
Organisationen kein Selbstzweck. Der staat-
liche Sektor, der unter anderem PolitikerInnen 
und Behördenpersonal umfasst, wird in diesem 
Zusammenhang in einer Logik des Regierens, 
also eine Orientierung zur politischen Entschei-
dungsfindung und -Umsetzung hin, gesehen. 
Medienvertretern, sowie BürgerInnen, die als 
Privatpersonen an den Gremien teilnahmen, 
wurde eine Informationsorientierung zugrunde 
gelegt.  

Die Zuordnung zu einem Sektor war in einigen 
Fällen nicht möglich, weshalb gut 1,6  Prozent 
der Gremienmitglieder als ‚unklar‘ kategorisiert 
wurden. Dies lag einerseits an Mehrfachtätig-
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keiten und -mitgliedschaften in Organisatio-
nen sowie einem Fehlen von Spezifikationen 
zu den Hintergründen der jeweiligen Personen. 

Tabelle 1:
Die Sektoren der Politikberatung

Sektor Orientierung Beispiele

Wirtschaft Profit VertreterInnen von Unternehmen (inkl. 
Kranken hausgesellschaften, Pharmaindus-
trie und Apotheken), Unternehmens- und 
Arbeitgeberverbänden, Banken, Versiche-
rungen, PrüferInnen, RechtsanwältInnen, 
ArchitektInnen

Zivilgesellschaftliche 
Organisationen

Gemeinwohl VertreterInnen klassischer ZGO, Kirchen, 
sozia ler Bewegungen, Gewerkschaften und 
NGOs, Think Tanks

Politik/Staat/Behörden Regieren BeamtInnen oder Angestellte des öffentlichen 
Dienstes und von Behörden (Militär, Polizei, 
Verfassungsschutz, Bundesanstalten und 
Forschungsinstitute, Ministerien, Gerichte), 
PolitikerInnen, VertreterInnen transnationaler 
Organisationen (WHO, UN, NATO), der Länder 
und Kommunen (Städtetage, Deutscher Städ-
te- und Gemeindebund), Staatsmuseen und 
BürgermeisterInnen

Wissenschaft und Medizin Erkenntnis Angehörige von Universitäten, Hochschulen, 
berufsbildenden Schulen, Akademien und 
Forschungsinstituten (bspw. Fraunhofer- 
Gesellschaft e. V., Helmholtz-Institut);
Angehörige von Universitätskliniken, 
Kranken häusern, ÄrztInnen

Medien Information Angehörige von Medienunternehmen (Zeitun-
gen, Fernsehsender, Radiostationen), Journa-
listInnen, FotografInnen

BürgerInnen Information Menschen, die als Privatpersonen teilnehmen

Unklar – AkteurInnen aus mehreren Handlungsberei-
chen oder ohne klare Zuweisung

Quelle: Eigene Darstellung. 

Gut zehn Prozent der Gremienmitglieder konnte 
nicht ausschließlich einem Sektor zugeordnet 
werden.
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3.2	 Die	Zivilgesellschaft	als	
	 heterogener	Akteur

Neben der Auswertung der Gremienzusammen-
setzung soll in der vorliegenden Studie ein de-
taillierter Blick auf die VertreterInnen der Zivilge-
sellschaft geworfen werden. Im Folgenden wird 
dargestellt, wie Zivilgesellschaft definiert wird 
und welche Entwicklungen diesen gesellschaft-
lichen Bereich in den letzten Jahren geprägt ha-
ben. Anschließend werden die häufigsten – und 
in der vorliegenden Studie erhobenen – Berei-
che der Zivilgesellschaft beschrieben.

Die meisten Menschen denken bei Zivilgesell-
schaft an den örtlichen Sportverein oder an große 
internationale NGO – zu Recht, denn beide gehö-
ren zur Zivilgesellschaft. Allerdings ist diese da-
rüber hinaus sehr vielgestaltig. Die AkteurInnen 
und (Rechts)Formen dieses gesellschaftlichen 
Sektors sind äußerst heterogen und umfassen 
soziale Bewegungen ebenso wie formale Organi-
sationen und informelle, spontane Aktivitäten.11  

Die gemeinsamen charakteristischen Merkmale 
von ZGO bestehen darin, dass sie

 auf Freiwilligkeit gegründet sind,
 subjektiv Ziele des allgemeinen Wohls ver-

folgen (ein gemeinwohlorientiertes, öffent-
liches Interesse vertreten),

 keine staatlichen, im Sinne von hoheitlichen, 
Aufgaben wahrnehmen,

 nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind,
 Überschüsse aus ihrer Tätigkeit nicht an Mit-

glieder, GesellschafterInnen oder Dritte aus-
schütten,

 selbstermächtigt und selbstorganisiert han-
deln (vgl. Hummel et al. 2022: 12).

Die Orientierung am öffentlichen Interesse und 
nicht an der Gewinnerzielung sowie die Einbe-
ziehung marginalisierter Gruppen stellen die 
normativen Grundlagen für die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft am politischen Prozess dar, 
die besonders in partizipatorischen und de-
liberativen Demokratietheorien eingefordert 
werden.12  Zivilgesellschaftliche Strukturen wer-
den in beiden Denktraditionen als die zentra-
len Motoren von Demokratie betrachtet. Den-
ker wie Alexis de Tocqueville betonen bereits 
im 19.  Jahrhundert die Einübung gesellschaft-
licher Kooperationsfähigkeit, die in der Zivil-
gesellschaft geleistet wird (Hummel/Strachwitz 
2021). Robert Putnam (1993, 1995) leitet daraus 
die These ab, dass sich im Assoziationswesen 
einer Gesellschaft, das sich aus Netzwerken, 
Vertrauen und Normenbildung zusammensetzt, 
erst die Grundlage bildet, um Koordination und 
gemeinschaftliches Handeln zu ermöglichen. 
Je ausgeprägter die Zivilgesellschaft ist, desto 

11 Die häufigsten Rechtsformen von ZGO in Deutschland sind der eingetragene Verein (ca. 620.000), die Treuhandstif-
tung (ca. 30.000) und die Stiftung bürgerlichen Rechts (ca. 23.000).

12 Partizipatorische Demokratiemodelle streben dabei eine möglichst breite Beteiligung in möglichst vielen Politik-
bereichen an. Deliberative Ansätze legen den Fokus auf rationale Beratungs- und Entscheidungsprozesse, in denen in 
möglichst zwangs- und herrschaftsfreien Debatten gleiche Mitwirkungschancen für alle angelegt sind (Hummel 2019).
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besser ist eine Gesellschaft darin, Konflikte und 
Probleme zu lösen, so seine Idee. Tocqueville 
wie Putnam verbinden diese soziale Kompetenz 
mit der demokratischen Qualität und folgern: Je 
stärker eine Zivilgesellschaft, desto robuster ist 
das demokratische System, da die sozialen Nor-
men der Solidarität, die in der Zivilgesellschaft 
gefördert werden, prodemokratisches Verhal-
ten hervorbringen. Die BürgerInnen lernen 
Probleme zusammen mit anderen im Kleinen 
zu lösen und bekommen dadurch ein besse-
res Verständnis für politische Kooperation und 
demokratische Verfahrensweisen. Sie können 
diese Fähigkeiten dann von ihrem isolierten, 
lokalen zivilgesellschaftlichen Handeln auf die 
gesamtgesellschaftliche Ebene abstrahieren 
und auf ‚die große Politik‘ anwenden (Hummel/
Strachwitz 2021).

Neben diesen vermuteten „Lerneffekten“ er-
höht auch die sogenannte Pluralismus- bzw. 
Voice-Funktion der Zivilgesellschaft für margi-
nalisierte Gruppen die demokratische Qualität 
(Dahrendorf 1996; Habermas 1992; Taylor et al. 
2020). In der spätmodernen Gesellschaft, die 
pluralistisch und multikulturell ist (Reckwitz 
2019), stellen die Integration dieser Vielfalt 
und der Interessenausgleich soziokultureller 
Milieus die staatlichen Strukturen zunehmend 
vor He rausforderungen. Die zivilgesellschaft-
liche Funktion als Ort der Integration und der 
Beteiligung, aber auch der Interessenartikula-
tion („Voice“) ungehörter Gruppen, gewinnt an 
Bedeutung (Mai 2016). Direkte Beteiligungs-
formen und die Stärkung der Zivilgesellschaft 

bieten somit wirksames Lösungspotential für 
Missstände der repräsentativen Demokratie, da 
politische Mitbestimmungsrechte und Selbst-
wirksamkeitserfahrungen hergestellt und poli-
tischer Apathie entgegengewirkt wird (Stark 
2019). 

 Politische Parteien und Zivilgesellschaft

 Welche der dargelegten Potentiale von Zivil-
gesellschaft besonders betont werden, 
hängt auch damit zusammen, mit welcher 
‚Brille‘ auf die Zivilgesellschaft geschaut 
wird. So lassen sich in der Begriffsgeschich-
te (mindestens) drei unterschiedliche Tradi-
tionslinien ausmachen, die jeweils verschie-
dene Qualitäten von Zivilgesellschaft stark-
machen. In der konservativen, häufig auch 
kommunitaristisch genannten Tradition wird 
Zivilgesellschaft als Ort des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts und der Verbunden-
heit gesehen, während in der liberalen Tra-
dition die individuelle Selbst organisation im 
freiwilligen Zusammenschluss und in der lin-
ken Tradition die Möglichkeiten politischen 
Selbstregierens betont werden (Klein 2001; 
Strachwitz et al. 2020). Entsprechend haben 
auch die politischen Parteien in Deutsch-
land ein sehr unterschied liches Verständnis 
davon, was Zivilgesellschaft ist. 

 Aktuelle Studien zeigen, dass sie die Zivil-
gesellschaft mit unterschiedlichen Werten 
und Funktionen assoziieren und der ihr zu-
gesprochene gesellschaftspolitische Wert 



21

massiv divergiert (Evers 2021; Sprengel 
2021). Bis auf die AfD erkennen allerdings 
alle Parteien die Zivilgesellschaft grundsätz-
lich als zentrale Säule des demokratischen 
Gemeinwesens an. Die Union zeigt ein kon-
servatives Verständnis der Zivilgesellschaft, 
das sich durch ihre weitgehende Reduktion 
auf „die Befestigung eines guten sozialen 
Miteinanders“ (Evers 2021: Unterpunkt 1, 
Abs. 4), im Sinne von Ehrenamtlichkeit und 
vorpolitischem Gemeinsinn, auszeichnet. 

 
 Der Begriff des bürgerschaft lichen Engage-

ments und damit die Anerkennung der Zivil-
gesellschaft als etwas poten tiell Poli tischem 
findet sich dagegen bei den anderen demo-
kratischen Parteien. So reiht sich die SPD 
mit der LINKEN und den Grünen in die linke 
Begriffstradition ein, fasst diese jedoch eher 
kurz und gesteht der Zivilgesellschaft ledig-
lich das Recht zum „Mitwirken“ und „Mit-
machen“ zu (ebd.). Demgegenüber verfügen 
die Grünen über ein besonders weitreichen-
des und politisches Verständnis der Zivil-
gesellschaft und formulieren entsprechend 
ausgereifte Ziele, diese einzubinden. Die FDP 
zeigt Ambivalenzen, indem sie einerseits ein 
positives und differenziertes Verständnis der 
Zivilgesellschaft an den Tag legt, andererseits 
der politisch einflussreichen Rolle einzelner 
ZGO sehr kritisch gegenübersteht (Sprengel 
2021). Die AfD begreift die Zivilgesellschaft 
primär als etwas Negatives und sieht in ihr 
eine politische Gegnerin (Evers 2021). 

Aus ihrer demokratiefördernden Funktion 
lässt sich ableiten, das ZGO bei der Interes-
senartikulation und -aggregation, im soge-
nannten policy- making, und in der Kontrolle 
des Outputs, das heißt über den gesamten 
politischen Prozess hinweg, bedeutsam sind. 
„Während bei der Beteiligung von ZGO in der 
Exekutive eher die Expertise im Vordergrund 
steht, ist [es] bei der Einbindung in die Le-
gislative eher der Aspekt der Interessenver-
tretung“, im Sinne einer Inte grationsfunktion 
von verschiedenen gesellschaftlichen Per-
spektiven, bei der ihre Beteiligung gefragt ist 
(Mai 2016). Von sich aus können ZGO primär 
zwei Strategien verfolgen, um Einfluss auf 
den politischen Entscheidungsprozess zu 
erlangen: über die Mobi lisierung der öffent-
lichen Meinung (pressure politics) oder über 
direktes Lobbying, also die konkrete Interak-
tion mit dem politischen Personal und deren 
Beratung (Massing et al. 2020). Zu letzterem 
gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen von 
Stellungsnahmen in Anhörungen oder als Ak-
teurInnen in Beratungsgremien zu agieren. 
Die selbstinitiative Kontaktpflege zu Parla-
mentarierInnen und Parteien setzt aber Struk-
turen (Hauptstadtbüros, personelle und finan-
zielle Ausstattung usw.) voraus, die viele ZGO 
nur schwer unterhalten können. Auch bringt 
die in Kapitel 2.1 beschriebene Sonderstel-
lung der Verbände Probleme mit sich: Dort, 
wo die Einbeziehung von Interessengruppen 
in den parlamentarischen und behörd lichen 
Dokumenten geregelt ist – dies hat auch die 
Textanalyse der vorliegenden Untersuchung 
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bestätigt (siehe unten)13 – wird ausschließ-
lich von der Organisationsform der Verbände 
gesprochen. Da Verbände aber nicht klar defi-
niert, also nicht spezifisch der Zivilgesellschaft 
oder der Wirtschaft zuzuordnen sind, wird über 
diese Sprachregelung

1) keine Wahrung gemeinwohlorientierter, 
nicht-profitorientierter Interessen garantiert 
und 

2) werden ZGO, die nicht verbandlich organi-
siert sind, von der Beteiligung quasi ausge-
schlossen.

Viele ZGO, die sich neuen Themen widmen, 
verfügen oft noch lange Zeit über keine ent-
sprechende Institutionalisierung und sind 
nicht in Verbänden organisiert. Die Teilhabe 
dieser zivilgesellschaftlichen AkteurInnen am 
politischen Prozess ist in den Gesetzestexten 
nicht geregelt und damit den verantwortlichen 
Behördenmitarbeitenden überlassen. In der 
Besetzung der Anhörungen und Gremien, wie 
auch in der Möglichkeit, Stellungnahmen ein-
zubringen, sind daher „historisch gewachse-
ne und größere Organisationsstrukturen mit 
korporatistischer Tradition [im] Vorteil“ (Hum-
mel et al. 2022: 72). Das heißt großen, alt-
eingesessenen AkteurInnen wird der Zugang 
bevorzugt ermöglicht.

Um die Heterogenität der Zivilgesellschaft er-
fassen zu können und darzustellen, inwiefern 
eine innerzivilgesellschaftliche Vielfalt in den 
Gremien der Politikberatung auf Bundesebene 
existiert, werden die VertreterInnen der ZGO für 
die vorliegende Untersuchung in Subsektoren 
eingeordnet (vgl. Tabelle 2, die Bereichsdiffe-
renzierung orientiert sich dabei an Strachwitz 
et al. 2020). Die Themen der zivilgesellschaft-
lichen Organisationen wurden unterscheiden in 
Sport und Freizeit, Bildung und Erziehung, Kul-
tur und Kunst, Natur-, Umwelt- und Tierschutz, 
Religion, Menschen- und Bürgerrechte, Soziale 
Dienste und Gesundheitswesen, Selbsthilfe, 
Entwicklungs- und humanitäre Hilfe sowie Ver-
braucherschutz. Die Arbeit der Gewerkschaf-
ten wurde unter der Kategorie Bürgerrechte (im 
Sinne von Arbeitnehmerrechten und Arbeits-
schutz) eingeordnet.

Bei den Gremienmitgliedern aus der Zivilgesell-
schaft wurde zudem die Rechtsform der ZGO, der 
sie zugehören, kodifiziert und zwischen einge-
tragenen Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen 
Unternehmungen (gAG, gGmbH, gUG), Gewerk-
schaften, sowie Organisationen in sonstiger 
Rechtsform unterschieden. Diese Unterteilung 
erwies sich in der Analyse allerdings nicht als 
gewinnbringend und wird daher im Folgenden 
nicht mehr systematisch aufgegriffen.

13 Bei der Textanalyse der Gremiendokumente sowie der dazugehörigen Geschäftsordnungen und Regelungen fiel auf, 
dass auch die Bundesregierung Verbände nicht klar definiert. In den Dokumenten ist von „Spitzenverbände, berührte 
Fachkreise und Verbände, Zentral- und Gesamtverbände“ sowie von Fachkreisen, die auf Bundesebene bestehen, die 
Rede (GGO, § 47). Offensichtlich repräsentieren diese Begrifflichkeiten das Verbandsbild der Bundesregierung. Was 
fehlt, sind genauere Bestimmungen aus welchen Sektoren die eingeladenen Verbände kommen (sollen).
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Tabelle 2:
Die Subsektoren der Zivilgesellschaft

Subsektoren Vertretung für Beispiele

Sport und Freizeit Freizeit- und Sporttreibende 
und Menschen mit verschiede-
nen Hobbys

Hobby-, Bastel- und Seniorenvereine; 
Fußballvereine

Bildung und Erziehung Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Eltern

Nachhilfeorganisationen, Schul vereine, 
Stiftungen zur Bildungsförderung, 
Jugend verbände

Kultur und Kunst Kulturschaffende, Kulturgüter 
und Sprache

Freie Theater, Briefmarken-Sammler-
vereine, Heimatschutzvereine, Kultur-
vereine 

Natur-, Umwelt- und 
Tierschutz

Tier-, Pflanzen-, Umwelt- und 
Klimabelange

Tierrechts- und -schutzvereine, Umwelt-
schutzverbände, Forstvereine, Pflan-
zenschutzvereine

Religion Religionsgemeinschaften und 
-ausübende

Kirchen, Gotteshäuser

Menschen- und 
Bürgerrechte

BürgerInnen, Arbeitneh-
merInnen, Frauen, Männer, 
Angehörige von Minderheiten, 
MigrantIn nen 

Gewerkschaften, humanitäre Organisa-
tionen, politische Think Tanks, Frauen-
rechtsvereine, Beratungseinrichtungen

Soziale Dienste WohlfahrtsempfängerInnen, 
Menschen in Not

Wohlfahrtsverbände, Betreuungs-
vereine

Gesundheitswesen PatientInnen, Kranke, 
medi zinisches Personal

Gesundheitsstiftungen, Lebenshilfever-
einigungen, Gesundheitspräventions-
vereine, Suchthilfe

Selbsthilfe Betroffene unterschiedlicher 
Thematiken

Behindertenverbände, Mieterbünde, 
Vereine von Süchtigen

Entwicklungs- und 
humanitäre Hilfe

NothilfeempfängerInnen, 
Belange des globalen Süden

Humanitäre Organisationen, Nothilfe, 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Verbraucherschutz VerbraucherInnen Verbraucherzentralen

Quelle: Eigene Darstellung. 

Definitionen und Analysekategorien
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4 Forschungsstand und methodisches Vorgehen

Zur Frage, wer in Deutschland Politikberatung 
auf Bundesebene macht, liegen kaum Auswer-
tungen vor. Über die Zusammensetzung der zu 
Anhörungen einberufenen AkteurInnen, als ein 
kleiner Teil der externen Politikberatung, exis-
tieren nur wenige Daten, die zeigen, dass die 
dort vertretenen Interessen ungleich verteilt sind 
(Dhungel/Linhart 2014; Müller-Rommel 1988). 
Eine Untersuchung der Bundestagsausschüs-
se errechnete im Jahr 2015 einen Anteil von ca. 
31 Prozent für Arbeitgeber- und Berufsverbände, 
Unternehmen und Kanzleien, sowie 18 Prozent 
für Public-Interest-Groups, Gewerkschaften und 
Wohlfahrtverbände (Spohr 2021). 

Die Kenntnisse über die Zusammensetzung der 
Beratungsgremien sind noch bescheidener. Laut 
der wenigen vorhandenen (und schon länger zu-
rückliegenden) Untersuchungen bestehen die 
Gremien überwiegend aus unabhängigen Sach-
verständigen, die ihre Tätigkeit in der Regel ehren-
amtlich ausführen (Schröder 2010). Neuere Ana-
lysen, die die vertretenen Interessen erfassen, 
wie Spohr sie für die öffentlichen Anhörungen 
des Bundestages erstellt hat (Spohr 2021), exis-
tieren jedoch nicht. Auch Informationen hinsicht-
lich der Verteilung der Gremien über bestimmte 
Ressorts und Politikfelder hinweg fehlen. Diese 
Forschungslücken sollen mit der vorliegenden 
Untersuchung geschlossen werden. 

Um beantworten zu können, welche Sektoren 
in den beratenden Gremien der Bundesregie-
rung, des Bundestages und -ministerien vertre-
ten sind (Forschungsfrage 1), welche Stimmen 
aus der Zivilgesellschaft in die Gremien berufen 
werden (Forschungsfrage 2) und wie die jewei-
ligen Verfahren zur Berufung der ExpertInnen 
(Forschungsfrage 3) bzw. zur Berücksichtigung 
ihrer Ergebnisse (Forschungsfrage 4) verlaufen, 
wurde eine zweistufige Text- und Datenanalyse 
vorgenommen. Zunächst wurden bereits exis-
tierende Dokumente zum Thema (Schriftsätze 
aus der Mediathek des Deutschen Bundes-
tags in Form kleiner Anfragen oder Infobriefe 
über die Arbeit von Ausschüssen und Gremien) 
analysiert und die dort aufgeführten Gremien 
in eine Datenbank überführt. Sodann wurden 
eigene Recherchen auf den Webseiten der 
Bundesministerien und der Bundesregierung 
durchgeführt, um fehlende Gremien zu ergän-
zen. Die Gesamtergebnisse wurden in einer 
Datenbank zusammengefasst. Ziel war die em-
pirische Auswertung der Zusammensetzung der 
Gremien um die Forschungsfragen  1 und 2 zu 
beantworten. Anschließend erfolgte eine qua-
litative Analyse der zentralen Argumentations-
muster und Sprachregelungen in den Veröffent-
lichungen über die Arbeit der Gremien, um die 
Ergebnisse für die Forschungsfragen 3 und 4 zu 
ermitteln. Die Studie stützt sich somit auf An-
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sätze der qualitativen Inhaltsanalyse nach May-
ring und Fenzel (2019) und nutzt gleichzeitig ein 
deskriptives statistisches Forschungsdesign der 
quantitativen Sozialforschung; beide Methoden 
sind in der vorliegenden Arbeit in einem Mixed- 
Methods-Ansatz (Kelle 2019) verbunden.

Unter Einbeziehung von Schröder (2010), den 
Antworten der Bundesregierung auf die klei-
nen Anfragen der FDP (Deutscher Bundestag 
2019a – o) und eigener Recherchen konnten 
302 Gremien ermittelt werden, 223 flossen 
schließlich in die Analyse ein.14 In der Analyse 
berücksichtigt wurden die ordentlichen Mitglie-
der, sowie ständige Gäste und die Anwesen-
den von Bundesbehörden, -tag und -regierung. 
Auch wurden sowohl stimmberechtigte als auch 
nicht-stimmberechtigte Mitglieder einbezogen, 
da davon auszugehen ist, dass letztere den 
Abstimmungsverlauf mitunter zu beeinflussen 
vermögen. Gremien, die an mehrere Bundes-
ministerien angegliedert waren, wurden nur 
einmal gezählt und analysiert (bspw. die Un-
abhängige Expertenkommission Fracking des 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und des Bundesministerium für Wirt-
schaft (BMWi). Aus dem Sample wurden somit 
79 nicht-auswertbare Fälle ausgeschlossen. Es 
handelte sich dabei um Gremien, deren Zusam-

mensetzung nicht zu eruieren war oder für deren 
Analyse zentrale Informationen fehlten. Nicht 
berücksichtigt wurden zudem Gremien, die in 
der 19. Legislatur nicht mehr (bspw. Gesund-
heitsforschungsrat (bis 2013) des BMBF) oder 
noch nicht (bspw. das Expertengremium zur 
Covid-19-Pandemie) bestanden. Zudem entfiel 
meist die Analyse von parlamentarischen Bei-
räten, interministeriellen Ausschüssen, Staats-
sekretärInnen- und Kabinettsausschüssen so-
wie Bund-Länder-Gremien, -Ausschüsse und 
-runden, da in diesen oftmals nur politisches 
Personal und keine externen Sachverständigen 
vertreten waren.15 Auch reine Bürgerräte fielen 
im Sinne der in dieser Arbeit verwendeten Defi-
nition aus der Analyse. Ausgeschlossen wurden 
weiterhin Aufsichts- und Leitungsgremien von 
nachgeordneten Bundesbehörden, da diese 
keine Politikberatung im hier verstandenen Sin-
ne betreiben, wie beispielsweise Aufsichtsräte, 
Kuratorien oder Verwaltungsräte. Jurys wurden 
aus demselben Grund ebenfalls ausgeschlos-
sen, zudem einige Zwischenformen wie Initia-
tiven, Allianzen und Netzwerke. Ebenso wenig 
waren Bundestagsausschüsse, als primär mit 
politischem Personal besetzte vorbereitende 
Beschlussorgane des Bundestages, und die 
dort durchgeführten Anhörungen Teil der Analy-
se. Eingeschlossen wurde aber beispielsweise 

14 Für eine Auflistung aller ausgewerteten Gremien nach Ministerien siehe die Infoseite zur Studie unter www.otto- 
brenner-stiftung.de

15 Es sind aber nicht alle Bund-Länder-Arbeitsgruppen ausgeschlossen, sofern sie ständigen, externen Sachverstand 
einschließen (bspw. die „Bund-Länder-Arbeitsgruppe Menschenhandel“ oder die „Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häus-
liche Gewalt“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Manchmal wird auch von Bund-
Länder- NGO-Arbeitsgruppen gesprochen.

https://www.otto-brenner-stiftung.de/
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das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung („Bor-
chert-Kommission“) oder das Bündnis für nach-
haltige Textilien, da beide Zusammenhänge in 
die Arbeitsdefinition der Politikberatung fie-
len. Schließlich wurde die Grenze der Analyse 
aus arbeitsökonomischen Gründen bei Sonder- 
und Unterausschüssen und Arbeitsgruppen 
von Gremien gezogen (zum Beispiel wurde der 
Fachausschuss Kraftfahrzeugtechnik analysiert, 
aber nicht der dazugehörige Sonderausschuss 
Lichttechnische Einrichtungen). Innerhalb der 
Gremien wurden die StellvertreterInnen der 
Mitglieder ebenfalls aus arbeitsökonomischen 
Gründen von der Analyse ausgeschlossen. Sie 
kamen meist aus den gleichen Organisationen, 
oder zumindest Funktionsbereichen, wie die zu 
ersetzende Person. Ebenso wurden einmalige 
Gäste oder ZuhörerInnen nicht berücksichtigt. 

Nicht als Mitglieder berücksichtigt und daher 
von der Analyse ausgeschlossen wurden zu-
dem die Geschäftsführung und das Sekretari-
at, sofern Gremien über solche verfügten. Auch 
externer Sachverstand der Gerichte war nicht 
Gegenstand der Untersuchung.

Die Analyse wurde jeweils pro Ministerium, Bun-
deskanzleramt, Enquetekommissionen und Gre-
mien ohne Ressortzugehörigkeit vollzogen. Eine 
Aktualisierung der Beratungsgremien durch die 
neue Bundesregierung (Stand März 2022) wur-
de geprüft. Es konnten jedoch weder systema-
tische Änderungen in der Besetzung noch der 
Kommunikation festgestellt werden. Seit Beginn 
der 20. Legislaturperiode kamen neue Gremien, 
etwa der Corona-Expertenrat, hinzu, die jedoch 
nicht in die Analyse inkludiert wurden. 



27

Provenienz der Sachverständigen

5 Provenienz der Sachverständigen

Ausgehend von der Beobachtung, dass es sehr 
viele Expertengremien in der Bundespolitik gibt, 
sollten folgende Fragen beantwortet werden:  
Welche konsultativen Gremien gibt es auf Bun-
desebene und mit welchen Interessenvertrete-
rInnen sind sie besetzt (Kapitel 5.1)? Wer sind 
die VertreterInnen der ZGO, für wen und wessen 
Belange sprechen sie (Kapitel 5.2)? 

5.1 Die ExpertInnen der Politikberatung

Insgesamt wurde die Zusammensetzung von 
223  Gremien analysiert16 und 4.227  Mitglieder 
kategorisiert. Von diesen waren 31 Prozent Frau-
en und 52 Prozent Männer. 16 Prozent konnten 
keiner Kategorie zugeordnet werden, da bei-
spielsweise die Namen nicht veröffentlicht wur-
den. Besonders paritätisch ist die Besetzung der 
Gremien beim Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV), BMU, Bundes-
kanzleramt und den Enquetekommissionen mit 
Frauen anteilen von rund 40 Prozent, beim Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) sogar mit 54 Prozent. Auffallend 
schlecht schneiden das Bundes ministerium der 
Finanzen (BMF) und das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ab, in 

deren Gremien Frauen zu weniger als 20 Prozent 
vertreten sind, beim Wirtschaftsministerium sind 
es ebenfalls nur 29 Prozent. Dies weist auf eine 
nach wie vor von traditionellen Geschlechter-
bildern beeinflusste Strategie der Berufung hin. 
Beim BMVI sind in drei Gremien gar keine Frau-
en vertreten (Fachbeirat Verkehrsinfrastruktur, 
Fachbeirat Verkehrssicherheit, Zukunftsbündnis 
Schiene).

Die Auswertung zeigt, dass die bestehenden 
Regeln des Bundesgremienbesetzungsgeset-
zes (BGremBG, § 4) – welches seit 2015 eine ge-
schlechterparitätische Besetzung in Gremien, bei 
deren Besetzung der Bund mitwirkt, vorschreibt – 
für die Herstellung der Geschlechterparität über 
alle Gremien hinweg unzureichend sind. 

Betrachtet man die Verteilung der Provenienz der 
ExpertInnen aus den in Kapitel 3.1 vorgestellten 
Sektoren, zeigen sich erhebliche Unterschiede 
(Abbildung 1). Die meisten ExpertInnen wurden 
der Wissenschaft (33 Prozent) zugeordnet, ge-
folgt von ExpertInnen aus der Wirtschaft (knapp 
29  Prozent) und von behördlichen Einrichtun-
gen (etwa  21 Prozent). VertreterInnen der Zivil-
gesellschaft fanden sich zu 14 Prozent. Andere 

16 Eine Liste über alle inkludierten Gremien mit Details zu Berufungsdauer, Anzahl, Auswahlkriterien, Wahlverfahren und 
Datum der Liste der Mitglieder und ständigen Gäste sowie zum Auftrag des Gremiums und der Evaluation seiner Tätig-
keiten kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.
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ExpertInnen (beispielsweise BürgerInnen und 
MedienvertreterInnen) sind nur zu sehr geringen 
Teilen vertreten, etwa beim Betroffenenbeirat 
oder beim Beirat Deutschlandstipendium, und 
machen zusammen weniger als drei Prozent der 
ExpertInnen aus.

Der hohe Anteil an WissenschaftlerInnen ver-
wundert nicht, setzt man voraus, dass die wis-
senschaftliche Beratung die höchste empirische 
Sachlichkeit verspricht (auch wenn, wie zuvor 
erwähnt, nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass auch diese disziplinär und ideologisch ein-
gefärbt ist). Weshalb die auf ein öffentliches Inte-
resse ausgerichteten ZGO gegenüber den profit-
orientierten AkteurInnen der Wirtschaft jedoch 
nur halb so oft in den Beratungsgremien vertreten 
sind und auch hinter den VertreterInnen anderer 
Behörden zurücktreten müssen, wirft Fragen auf.

Die Einbindung von Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik nach Ministerien
Unterscheidet man die Beratungsgremien anhand 
der Ministerien, zeigen sich große Unterschiede 
(vgl. Tabellen 3 und 4). Die Anzahl bestehender 
Gremien variiert zwischen den Ministerien erheb-
lich. Mit 73 entfielen die meisten auf das Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG), gefolgt 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) mit 38. Am wenigsten Gremien unterhielt 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit zwei. 

Die Präsenz der Wirtschaft ist besonders stark 
beim BMWi, BMVI und BMF. Sie lässt sich weit-
gehend mit den Politikbereichen erklären, mit 
welchen diese Bundesministerien befasst sind 
und die die Interessen von Unternehmen stark 
betreffen. 

Abbildung 1: 
ExpertInnen-Provenienz in den Gremien der Bundespolitik

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Tabelle 3:
Verteilung der Gremienmitglieder nach Sektoren und Ministerien 

Zuständigkeit 
Ministerien

Anzahl	aus	
gewer teter 

Gremien

Anzahl	
aller

Mitglieder
Wirtschaft Wissen

schaft
Behörden/

Politik
Zivilge
sellschaft Weitere

Bundesministerium 
der Finanzen 15 233 51,5 % 17,2 % 18,9 % 9,0 % 3,4 %

Bundesministerium 
des Innern, für Bau 
und Heimat 

18 265 16,2 % 29,8 % 35,5 % 16,2 % 2,3 %

Auswärtiges Amt 5 109 7,3 % 42,2 % 14,7 % 19,3 % 16,5 %

Bundesministerium 
für Wirtschaft und 
Energie

14 274 66,4 % 21,5 % 8,0 % 4,0 % 0,1 %

Bundesministerium 
der Justiz und für 
Verbraucherschutz

4 43 14,0 % 53,5 % 27,9 % 4,7 % –

Bundesministerium 
für Arbeit und 
Soziales

27 486 28,8 % 26,5 % 22,8 % 21,0 % 0,9 %

Bundesministerium 
der Verteidigung 2 48 4,2 % 18,8 % 33,3 % 31,3 % 12,4 %

Bundesministerium 
für Ernährung und 
Landwirtschaft

18 337 30,9 % 33,5 % 19,3 % 12,8 % 3,5 %

Bundesministerium 
für Familie, 
Senioren, Frauen 
und Jugend

16 249 4,0 % 34,1 % 22,9 % 33,3 % 5,7 %

Bundesministerium 
für Gesundheit 45 853 21,2 % 41,7 % 23,6 % 12,5 % 1 %

Bundesministerium 
für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

24 381 47,5 % 21,3 % 19,7 % 8,9 % 2,6 %

Bundesministerium 
für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare 
Sicherheit

10 154 24,7 % 34,4 % 26,6 % 13,6 % 0,7 %

Bundesministerium 
für Bildung und 
Forschung

14 304 23,0 % 52,3 % 12,2 % 9,9 % 2,6 %

Provenienz der Sachverständigen
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Eine anteilig starke wissenschaftliche Experti-
se ist insbesondere bei den Gremien des BMJV, 
BMBF und in den Enquetekommissionen zu ver-
zeichnen. Die starke Einbindung wissenschaft-
licher Expertise ist beim Bildungsministerium 
sicherlich nicht verwunderlich; auch beim Jus-
tizministerium liegt die Rückkopplung an juristi-
sche Fakultäten auf der Hand. Bei den Enquete-
kommissionen des Bundestages, deren Aufgabe 
es ist, sich überparteilich intensiv mit „umfang-
reichen und bedeutsamen Sachkomplexen“ zu 
beschäftigen, die in der Regel aktuelle und ge-
sellschaftlich stark umstrittene Themen umfas-
sen (GO-BT, § 56), kann angenommen werden, 
dass die wissenschaftliche Expertise hier be-
sonders als neutrale Perspektive legitimierend 
wirken soll. Darüber hinaus kann so fehlende 
politische Praxiserfahrung in einem neuen Hand-
lungsfeld ersetzt werden.

Medizinische VertreterInnen aus der Wissen-
schaft sind aus naheliegenden Gründen ins-
besondere häufig in den Gremien des BMG an-

zutreffen. Andere Bereiche wie Verteidigung, 
Umwelt- und Naturschutz und Inneres sind ver-
gleichsweise stark durch politik- und behörden-
interne Beratung geprägt. In den Gremien des 
Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), des 
BMU und des Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI) dominieren entsprechend 
AkteurInnen der Bundeswehr oder Mitarbeitende 
von Bundesgesellschaften und -instituten. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Gremien 
der Ministerien oft einen deutlichen Überhang 
an AkteurInnen eines Sektors aufweisen. Oft ist 
dies thematisch erklärbar und sinnvoll. Immer 
wieder zeigen sich in der Analyse aber auch er-
klärungsbedürftige Befunde: Das BMJV hat bei-
spielsweise keine Gremien mit MedizinerInnen, 
obwohl diese einen gesundheitlichen Aspekt in 
die Diskussionen rund um Produkte und Verbrau-
cherschutz einbringen könnten. Überraschend 
ist auch die geringe Vertretung von zivilgesell-
schaftlichen Stimmen in den Gremien des BMJV, 
obwohl diese primär die Interessen der Verbrau-

Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 
und Entwicklung

2 29 10,3 % 20,7 % 10,3 % 58,6 % 0,1 %

Enquete-
Kommissionen 2 38 26,3 % 55,3 % 2,6 % 13,2 % 2,6 %

Bundeskanzleramt 5 70 27,1 % 41,4 % 24,3 % 7,1 % 0,1 %

Ohne Ressort 2 42 11,9 % 66,7 % 7,1 % 4,8 % 9,5 %

 Gesamt 223 3.915

Durchschnitt   28,7 % 33,1 % 20,8 % 14,4 % 3 %

Quelle: Eigene Darstellung. 
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cherInnen vertreten. Ein solches Aussparen gan-
zer Sektoren ist kritikwürdig: Die Entscheidun-
gen der allermeisten Politikfelder haben schließ-
lich unterschiedliche soziale Auswirkungen und 
müssten entsprechend multiperspektivisch dis-
kutiert und vorbereitet werden. Die Corona-Pan-
demie ist dafür ein gutes Beispiel. Schließlich 
berührte diese nicht nur medizinische Belange, 
sondern hatte mit Blick auf Arbeitsplätze, Ge-
schlechterrollen oder Armutsentwicklung auch 
gravierende wirtschaftliche und soziale Folgen.

Die Einbindung der Zivilgesellschaft 
nach Ministerien
Wie in Tabelle 3 dargestellt, schwankt die Ein-
bindung zivilgesellschaftlicher ExpertInnen zwi-
schen den einzelnen Politikressorts erheblich. 
Eine recht gute Einbindung ist in den klassischen 
Themenfeldern der Zivilgesellschaft, etwa in der 
Wohlfahrts-, Familien oder Entwicklungspolitik, 
zu sehen – ZGO machen hier über ein Drittel 
der berufenen ExpertInnen aus. Sehr leise ist 
die Stimme der zivilgesellschaftlichen Belange 
in den Gremien des BMF, des Bundeskanzleramt, 
BMWi und BMJV. Mit weniger als zehn Prozent 
der Gremienmitglieder können sich nur wenige 
AkteurInnen für die Berücksichtigung der Ge-
meinwohlbelange innerhalb der Finanz-, Wirt-
schafts-, Energie- und Verbraucherpolitik sowie 
der Justiz stark machen. 

Viele ZGO wurden beim BMFSFJ verzeichnet. Dies 
liegt zum einen daran, dass viele der Themen, 
die in der Zivilgesellschaft verhandelt werden, 
in diesem Ministerium angesiedelt sind: Fami-
lie, Wohlfahrtspflege, Gleichstellung, Kinder und 

Jugend sowie Demokratiebildung. Hinzu kommt: 
Das Familienministerium ist das Ressort, in dem 
zivilgesellschaftliches Handeln staatlich koor-
diniert wird. Hier laufen engagementpolitische 
Weichenstellungen, die Koordination der Frei-
willigendienste sowie der Engagementförderung 
und -infrastruktur zusammen. Dass die betrof-
fenen AkteurInnen in die beim BMFSFJ angesie-
delten Sachverständigen-Gremien in höherem 
Maße einbezogen werden, liegt nahe. Ein gutes 
Beispiel für die Einbindung der Zivilgesellschaft 
stellt beispielswiese der „Beirat für die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf“ dar. In dem 21-köp-
figen Gremium sitzen neben MedizinerInnen und 
Krankenversicherern auch die Bundesarbeitsge-
meinschaften der Freien Wohlfahrtspflege, der 
Senioren-Organisationen und der deutschen 
Familienorganisationen, der Deutsche Frauen-
rat, das Bundesforum Männer, die Wir! Stiftung 
pflegender Angehöriger sowie VertreterInnen 
mehrerer Gewerkschaften. Auch im Betroffe-
nenrat bei der unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs kom-
men von den 17 Mitgliedern die meisten aus 
ZGO und bilden unterschiedliche Dimensionen 
des Sachverhalts ab (beispielsweise Organisa-
tionen von männlichen Missbrauchsüberleben-
den, vom Missbrauch in DDR-Heimen betroffe-
ne Personen, oder migrantische Betroffene des 
Kinderschutzbunds). Insgesamt gelingt dort die 
Einbindung von zivilgesellschaftlicher Expertise, 
die etwa gleichrangig mit der wissenschaftlichen 
bei rund 33 Prozent bzw. 34 Prozent liegt. Die 
ZGO kommen überwiegend aus den Bereichen 
Bildung und Erziehung, Selbsthilfe, Wohlfahrt 
und Bürgerrechtsschutz.

Provenienz der Sachverständigen
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Auch beim BMZ wurden mit rund 58 Prozent und 
beim BMVg mit gut einem Drittel hohe Werte für 
die zivilgesellschaftliche Beteiligung registriert. 
Dort waren allerdings auch nur verhältnismäßig 
wenige Gremien, zwei beim BMVg und zwei beim 
BMZ, auszuwerten, was die Generalisierung die-
ser Befunde erschwert. Beim BMZ dürfte die Inte-
gration der international agierenden NGO, die 
zur Zivilgesellschaft gehören, im Entwicklungs-
zusammenhang und in der humanitären Hilfe 
auschlaggebend sein. In der „Fachkommission 
Fluchtursachen“ gehörten von 24 Mitgliedern 16 
zu ZGO aus diesem Bereich. Vertreten waren un-
ter anderem Venro, die Welthungerhilfe und Brot 
für die Welt. Angesichts der Tatsache, dass sich 
die Ausgaben für humanitäre Aufgaben in den 
letzten Jahren vervielfacht haben und die Gelder, 
neben den UN-Institutionen zu großen Teilen von 
großen NGO abgewickelt werden, dürfte deren 
Einbindung zukünftig eher zu- als abnehmen 
(Südhoff/Hövelmann 2019). Beim Auswärtigen 
Amt (AA), welches ebenfalls in diesen Themen-
zusammenhängen arbeitet, fällt die allgemeine 
Einbindung von ZGO mit 19 Prozent etwas nied-
riger aus, ist jedoch immer noch höher als der 
Durchschnitt. Beim AA verfügt der Beirat „Zivile 
Krisenprävention“ beispielsweise über eine aus-
gewogene Mischung der Sektoren.17 
   
Mit einem Anteil von knapp 32 Prozent an ZGO in 
den analysierten Beiräten („Beirat bei Fragen der 

Inneren Führung“ und „Beirat der Bundesakade-
mie für Sicherheitspolitik“) fielen die Ergebnisse 
auch beim BMVg vergleichsweise hoch aus. Ob-
wohl die nationale Verteidigung eher zu den we-
nig zugänglichen Politikfeldern zählt, könnte sich 
dies durch die öffentlichen Debatten rund um die 
Bundeswehr, wie beispielsweise im umstrittenen 
Thema zur Anschaffung bewaffneter Drohnen 
2020/2021 (vgl. Käppner 2021), erklären. Hier 
sind die staatlichen AkteurInnen besonders auf 
die ‚legitimierende‘ Einbindung zivilgesellschaft-
licher AkteurInnen im Politprozess angewiesen. 
Die Kommunikation mit „VertreterInnen der Zivil-
gesellschaft“ wird in der Pressearbeit auch ent-
sprechend betont (BMVG 2020).

Die historisch bedingt starken Stimmen der 
Wohlfahrts- und Gewerkschaftsverbände wer-
den beim BMAS besonders sichtbar. Mit 27 
analysierbaren Gremien hat dieses Ministeri-
um einen relativ großen Anteil an der Gesamt-
summe aller untersuchten Gremien. Mit knapp 
21 Prozent zeigt sich beim BMAS eine überdurch-
schnittliche ZGO-Vertretung; von dieser Gruppe 
sind knapp zwei Drittel Gewerkschaften und 
Wohlfahrtsverbände. Gleichzeitig schwankt die 
sektorielle Zusammensetzung zwischen den 
Gremien in diesem Ministerium stark: Während 
es immer wieder eine gute Einbindung der Zivil-
gesellschaft gibt, beispielsweise im Beraterkreis 
zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-

17 Zum Zeitpunkt der Erhebung waren dort vertreten: Bonn International Center of Conversion, Deutsche Hochschule 
der Polizei, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Forum Menschenrechte, Gemeinsame Konferenz Kirche und 
Entwicklung, Körber-Stiftung, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Plattform Zivile Kon-
fliktbearbeitung, Polis180, Friedrich-Ebert-Stiftung, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Stiftung Wissenschaft 
und Politik, eine Deutsche Mitarbeiterin bei den Vereinten Nationen, Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre 
Hilfe sowie das Konsortium Ziviler Friedensdienst.
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regierung (BMAS 2020), sind ZGO an anderer 
Stelle gegenüber Wirtschaft und Wissenschaft 
unterrepräsentiert. So stehen im Gremium zur 
„Künstlichen Intelligenz in der Arbeitswelt“ fünf 
ZGO, davon vier Gewerkschaften und eine auf KI 
spezialisierte ZGO, 23 WirtschaftsvertreterInnen 
(unter anderem Lean und SPS Siemens AG, Evo-
nik Digital GmbH, nyris GmbH, REWE Group) und 
neun WissenschaftlerInnen gegenüber. Beim 
BMAS ist auch das älteste Beratungsgremium 
angesiedelt: Der „Sozialbeirat“ besteht seit 1958 
und setzt sich aus je vier Versicherten- und Ar-
beitgebervertreterInnen, drei WissenschaftlerIn-
nen und einem/einer VertreterIn der Deutschen 
Bundesbank zusammen. 

Beim BMI kommen besonders viele Mitglieder 
von staatlichen Behörden und Einrichtungen als 
ExpertInnen zum Einsatz (35 Prozent); Wissen-
schaftlerInnen sind mit knapp 30 Prozent vertre-
ten, die ZGO mit 16 Prozent. In diesem Ministe-
rium lässt sich vor allem beim Thema Migration 
eine starke Einbindung von ZGO feststellen, bei-
spielsweise beim „Unabhängigen Expertenkreis 
Muslimfeindlichkeit“. Der „Sachverständigenrat 
zu Migration“ wiederum zeigt, dass die Grün-
dungsinitiativen zur Etablierung von Beratungs-
gremien auch von der Zivilgesellschaft ausgehen 
können. Das Wissenschaftsgremium ist ein von 
acht großen Stiftungen initiiertes Projekt, das im 
Laufe der Jahre vom Bund übernommen wurde.18 
Des Weiteren findet sich beim BMI ein Gremi-
um, das nachträglich für ZGO geöffnet wurde. 

Der 2020 gegründete Beirat „Innenstadt“ beim 
BMI wurde unter der neuen Bunderegierung dem 
neu gebildeten Ministerium für Wohnen zuge-
teilt (BMWSB o. J.). Während in diesem Gremium 
vormals ausschließlich VertreterInnen der Wirt-
schaft – beispielsweise der Handelsverband 
Deutschland, der Deutsche Hotel- und Gast-
stättenverband DEHOGA, der Zentralverband 
des Handwerks oder der Bundesverband Freier 
Immobilien- und Wohnungsunternehmen – ver-
treten waren, wurden mit diesem Wechsel des 
Ministeriums (zusätzlich) zivilgesellschaftliche 
VertreterInnen eingeladen, darunter die Bundes-
stiftung Baukultur, der Deutsche Naturschutzring 
und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege. Inwiefern dieses Beispiel 
auf eine allgemeine, größere Inklusion von ZGO 
vonseiten der neuen Bundesregierung schließen 
lässt, muss die Zukunft zeigen.

Die Zusammensetzung der Gremien des Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) zeigt ebenfalls Licht und Schatten. Ein 
Beispiel für einen ausgewogenen Beirat ist dort 
die „Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission“, 
bei der zu gleichen Teilen VertreterInnen aus den 
Kreisen Verbraucherschaft, Wirtschaft, Lebens-
mittelüberwachung und Wissenschaft (sowie ein 
externer, ständiger Schlichter) in zahlenmäßig 
gleichem Verhältnis vertreten sind und gleich-
teilig gemeinsam das achtköpfige Präsidium 
bilden. Die zivilgesellschaftlichen AkteurInnen 
repräsentieren dabei hauptsächlich die Interes-

18 Die Initiative zur Gründung des Sachverständigenrats zur Migration ging 2008 von der Stiftung Mercator und der 
Volkswagen Stiftung aus.
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sen der VerbraucherInnen. Gleichwohl gibt es im 
BMEL Gremien wie das „Begleitgremium zur Kon-
trolle der Nationalen Reduktions- und Innova-
tionsstrategie“, bei denen 16 Wirtschaftsvertrete-
rInnen (beispielsweise der Lebensmittelverband 
Deutschland e. V. und der Milchindustrie-Verband 
e. V.) drei Mitgliedern von ZGO gegenüberstehen 
(die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 
und zwei Verbraucherzentralen). Auch in der so-
genannten „Borchert-Kommission“ (Kompetenz-
netzwerk Nutztierhaltung) entstammen neun 
Mitglieder Agrar- und Wirtschaftsverbänden und 
nur ein Mitglied einem Umweltverband. Insge-
samt verteilen sich in den Gremien des BMEL 
34 Prozent auf Wissenschaft, zumeist Naturwis-
senschaftlerInnen und ÖkonomInnen, 31 Prozent 
auf Wirtschaftsverbände und 13  Prozent auf ZGO, 
die dem Verbraucherschutz sowie Natur- und 
Tierschutz-Organisationen entstammen.

Eines der bestdokumentierten Gremien der Un-
tersuchung findet sich im BMBF: der „Deutsche 
Ethikrat“, der schwierige ethisch-gesellschaft-
liche Fragen wie beispielweise die Präimplan-
tationsdiagnostik behandelt. Dieses auf der 
Grundlage eines Gesetzes geschaffene Gremium 
(Ethikratgesetz vom Juli 2007) verfügt über eine 
aktuelle Homepage, eine auffindbare Satzung 
und Geschäftsordnung. Letztere legt fest, dass 
der Präsident des Deutschen Bundestags die 
Mitglieder je zur Hälfte auf Vorschlag des Deut-
schen Bundestags und der Bundesregierung be-
ruft. Allerdings fehlen auch für dieses Gremium 
Informationen darüber, nach welchem Proporz 
die einzelnen Parteien die ExpertInnen vorschla-
gen dürfen (siehe für diese Thematik Kapitel 6.1).

Sehr leise ist die Stimme der zivilgesellschaft -
lichen Belange in den Gremien des Finanz-, des 
Wirtschafts- und des Verkehrsministeriums. Mit 
weniger als zehn Prozent der Gremienmitglieder 
können sich beim BMF, BMWi und BMJV nur we-
nige AkteurInnen für die Berücksichtigung von 
Gemeinwohlbelangen stark machen. So sitzen 
in der „Börsensachverständigenkommission“ 
ausschließlich VertreterInnen der Wirtschaft und 
zwei WissenschaftlerInnen, obwohl es mit ZGO 
wie beispielsweise der Bürgerbewegung Finanz-
wende auch zivilgesellschaftliche ExpertInnen 
auf diesem Gebiet gibt. Auch bei Themen, die 
neuere gesellschaftspolitische Fragen aufwerfen 
und die Neugründung eines Gremiums nach sich 
ziehen, wird der Sachverstand nicht zwingend 
gleichmäßiger verteilt: Im Steuerkreis der Initia-
tive „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ saßen zum 
Zeitpunkt der Untersuchung 21 Mitglieder; von 
diesen kamen vier von Universitäten und 14 aus 
der Wirtschaft. Nur eine ZGO, Deutschland sicher 
im Netz e. V., war berufen, obwohl gerade zivilge-
sellschaftliche Vereine wie der Chaos Computer 
Club dafür bekannt sind, IT-Sicherheitslücken 
aufzudecken. Im „FinTechRat“, welcher das BMF 
bezüglich der Veränderungen im Bereich der digi-
talen Finanztechnologien berät, sitzen neben 
drei WissenschaftlerInnen ebenfalls ausschließ-
lich WirtschaftsvertreterInnen. Im „Sustainable 
Finance-Beirat“, der die Transformation des Fi-
nanzsystems unter nachhaltigen Vorzeichen be-
gleiten soll, sind bei 34 Mitgliedern sechsmal 
ZGO vertreten (WWF, DGB, Urgewald, Bürger-
bewegung Finanzwende und Germanwatch). 
Diesen stehen 26  Mitglieder aus Banken und 
Versicherern gegen über.
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5.2 Wer repräsentiert die 
	 Zivilgesellschaft?

Blickt man auf die Themenbereiche der ZGO zeigt 
sich, dass die meisten Organisationen im Be-
reich der Menschen- und Bürgerrechte arbeiten 
(siehe Abbildung 2). Sie machen fast 29 Prozent 
aller zivilgesellschaftlicher Stimmen aus. Eini-
ge Organisationen, wie etwa das Deutsche Rote 
Kreuz, sind in mehreren Bereichen aktiv. Da die 
Arbeit der Gewerkschaften unter der Kategorie 
Bürgerrechte eingeordnet wurde, erklärt sich der 
hohe Wert dieses Subsektors zum Teil durch die 
häufige Einbindung der Arbeitnehmervertretun-
gen in die Sachverständigengremien. 

Mit einem Anteil von 14 Prozent sprechen die gela-
denen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen zudem 
häufig für die Interessen von VerbraucherIn nen, 
mit elf Prozent für die von Selbsthilfe gruppen. 
Der Anteil der letzteren ist in seiner Gewichtung 
maßgeblich durch das BMAS bestimmt, bei dem 
viele mitgliederstarke Gremien, beispielsweise 
zum Thema Arbeitsschutz oder Barrierefreiheit, 
angesiedelt sind – insgesamt entfallen rund 
zwölf Prozent aller Gremien und Mitglieder auf 
das BMAS. Ein Beispiel für eine multiperspek-
tivische Einbindung von ZGO ist der „Experten-
kreis der Bundesfachstelle Barriere freiheit“, in 
dem etwa der Deutsche Blinden- und Sehbehin-
dertenverband, der Deutsche Gehörlosen-Bund, 

Provenienz der Sachverständigen

Abbildung 2: 
Die zivilgesellschaftliche Interessenvertretung in den Gremien der Bundespolitik 
(Subsektoren)

Quelle: Eigene Darstellung. Auf 100 fehlende Prozente sind auf Rundungen zurückzuführen.
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der Deutsche Schwerhörigenbund und der 
Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinder-
ten in Studium und Beruf vertreten sind. Dass 
Selbsthilfe gruppen, bspw. der Deutsche Blin-
den- und Sehbehindertenverband e. V. oder der 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, 
gut vertreten sind, kann an der besseren Ver-
netzung sowie einer gesteigerten Akzeptanz und 
Professionalisierung dieser Gruppen liegen (NA-
KOS 2019). Möglicherweise zeigt sich hier auch 
eine Verlagerung oder zumindest eine Erweite-
rung der ehemaligen Sozialpartnerschaft mit 
den großen Wohlfahrtsverbänden zu kleineren, 
oft emanzipatorischen Organisationen von Be-
troffenen, die eigenständig Unterstützung und 
Service in den Bereichen Gesundheit und Sozia-
les bieten. Ihre Möglichkeiten zur Mitsprache 
im Gesundheitswesen sind in der strukturierten 
Patientenbeteiligung (SGB V, § 140 f.) seit kur-
zem gesetzlich vorgeschrieben. Dadurch werden 
organisierte Betroffene direkt in den politischen 
Prozess eingebunden und können für ihre Be-
lange sprechen, die Politik wiederum kann in 
besonderem Maße von deren Wissen profitieren 
und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Dies führt 
potentiell auch zu einer Steigerung der Selbst-
wirksamkeitserfahrung bei den Betroffenen.

ZGO aus den Bereichen Gesundheitswesen, 
Bildung und Erziehung und anderer Wohlfahrts-
wesen machen zusammen rund ein Fünftel der 
geladenen zivilgesellschaftlichen Stimmen aus. 
Dabei gehören diese Themenbereiche zu den 
wichtigsten und historisch gewachsenen Tätig-
keitsfeldern deutscher ZGO. Der Sektor ist für die 
soziale Sicherung und die Sozialleistungserbrin-

gung des deutschen Staates entscheidend und 
bezieht aus dem im frühen 20. Jahrhundert ent-
wickelten Subsidiaritätsprinzip eine Sonderstel-
lung. Seit 1970 ist dieser Sektor kontinuierlich 
gewachsen (BAGFW 2018), 2017 engagierten sich 
gut elf Prozent der deutschen Vereine in diesen 
Bereichen. Besonders oft in die Gremien beru-
fen wurden VertreterInnen der Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt, 
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Caritas, Pari-
tätischer Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrts-
stelle der Juden in Deutschland).

Der Bereich des Natur-, Umwelt- und Tierschut-
zes ist mit elf Prozent der zivilgesellschaft-
lichen Vertretung ebenfalls recht stark und zeigt 
die lange Tradition der Umweltbewegungen in 
Deutschland an. Auffallend gering ist dagegen 
die Präsenz der Freizeit- und Sportvereine in den 
Gremien: Diese machen nur etwa zwei Prozent 
der geladenen zivilgesellschaftlichen Stimmen 
aus und werden fast ausschließlich in Gremien 
des BMVI und des BMU berücksichtigt. Dabei 
sind gut 30 Prozent der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen diesem Bereich zuzuordnen 
(Priemer et  al. 2019). Aufgrund der hohen Be-
deutung dieses Engagementbereiches für viele 
BürgerInnen sollte dessen Expertise auch in der 
Politik beratung häufiger Berücksichtigung fin-
den. Auch Organisationen aus den Bereichen 
Bildung und Erziehung (acht Prozent) sowie 
Kultur, Kunst und Medien (fünf Prozent) sind 
unzureichend in den Gremien vertreten. Dabei 
engagieren sich gut 20 Prozent aller Vereine und 
über ein Drittel aller Stiftungen in diesen beiden 
Themengebieten (Priemer et al. 2019).
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Der Anteil der vertretenen zivilgesellschaftlichen 
Belange variiert zwischen den Ministerien und 
Ressorts erwartungsgemäß stark. Beim BMG 
machen beispielsweise ExpertInnen aus dem 
Gesundheitswesen fast die Hälfte der zivilgesell-
schaftlichen Stimmen aus, in den Gremien des 
AA und des BMZ stellen AkteurInnen aus den Be-
reichen Menschen- und Bürgerrechte sowie aus 
der Entwicklungs- und humanitären Hilfe viele 
der VertreterInnen der Zivilgesellschaft. Eben-
falls ist festzustellen, dass Organisationen aus 
den Bereichen Natur-, Umwelt- und Tierschutz 
in den Gremien des BMEL und BMU eine antei-
lig starke Stimme innerhalb der teilnehmenden 
ZGO erhalten. Die Stimmen von Kirchen werden, 
vielleicht aufgrund ihrer friedensmissionari-
schen Aktivitäten, insbesondere in den Gremien 
des BMVg gehört. 

Abseits der dargestellten thematischen Ausrich-
tung zeigt die Betrachtung der zivilgesellschaft-
lichen Rechtsformen, an ‚wen‘ gedacht wird, 
wenn die Zivilgesellschaft in Gremien berufen 
wird. Am häufigsten vertreten sind VertreterIn-
nen, die einem eingetragenen Verein zugewie-
sen werden können. Dies spiegelt die organi-
sationsformale Realität der Zivilgesellschaft 
wieder; eingetragene Vereine machen mit rund 
600.000 den größten Teil der ZGO Deutschlands 
aus (Priemer et al. 2019). Auffällig ist jedoch, 
dass Gewerkschaften und Stiftungen im Verhält-
nis zu anderen Organisationsformen der Zivil-
gesellschaft mit einem Anteil von 16 und rund 
zehn Prozent deutlich überrepräsentiert sind. 

Der gewerkschaftliche Überhang erklärt sich 
durch das korporatistische Erbe und die Position 
der Gewerkschaften als Arbeitnehmervertretun-
gen, die so in den Formulierungen häufig in der 
Rechtsgrundlage (bspw. beim Verbraucherbeirat 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin), Satzung der BaFin, § 8a) oder der 
Geschäftsordnung (bspw. Geschäftsordnung für 
den Ausschuss für Gefahrstoffe, AGS) der Gremi-
en zu finden sind, insbesondere beim BMAS. Die 
proportional gute Positionierung der Stiftungen 
im Vergleich zu Vereinen wirft hingegen Fragen 
auf, lässt sich aber teilweise mit dem Bekannt-
heitsgrad einiger großer Stiftungen in Deutsch-
land erklären, die über hinreichend Ressourcen 
verfügen, um strategisch in Netzwerkarbeit zu 
investieren (Strachwitz 2014). 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, 
dass ZGO in der Politikberatung oftmals durch 
die klassischen korporatistischen Großorgani-
sationen vertreten werden. Die häufigsten ZGO 
sind Gewerkschaften, kirchliche und außerkon-
fessionelle Wohlfahrtsverbände sowie die gro-
ßen Naturschutzverbände. Zudem gibt es in den 
Ministerien teilweise einzelne ZGO, die augen-
scheinlich bevorzugt immer wieder in Gremien 
berufen werden, wie beispielsweise das Öko- 
Institut durch das Umweltministerium. Die (ins-
titutionelle) Diversität der Zivilgesellschaft wird 
dadurch jedoch nicht hinreichend abgedeckt: 
Zu häufig sind es die ‚üblichen Verdächtigten‘, 
die für die gesamte Zivilgesellschaft sprechen 
dürfen.

Provenienz der Sachverständigen
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6	 Uneinheitliche	Auswahl,	fehlende	Transparenz

6.1	 Auswahlverfahren,	Berücksichtigung,	
Evaluation

Die Analyse der Veröffentlichungen der Gremien 
sowie der dazugehörigen Anfragen im Bundestag 
zeigt, dass es kaum definierte und damit über-
prüfbare Kriterien für die Berufung der Mitglieder 
oder die Berücksichtigung ihrer Empfehlungen 
gibt. Es fehlt an Verfahrenstransparenz und Ein-
sicht in die Entscheidungskompetenz.

Auswahlverfahren
Die Berufung der Sachverständigen erfolgt einzel-
fallbezogen im Kontext des jeweiligen Gremiums. 
Als Berufungskriterium wird in den Dokumenten, 
nicht verwunderlich bei Sachverständigen, zu-
meist die Expertise hervorgehoben – allerdings 
ohne diese näher zu spezifizieren. Es handelt sich 
dabei in der Regel, so eine häufig gefundene For-
mulierung, um „ausgewiesene Experten in ihrem 
Fachgebiet, die in besonderer Weise zur Beant-
wortung der jeweiligen Frage beitragen können“ 
(Deutscher Bundestag 2019c: 3). Kriterien könn-
ten dabei „beispielsweise die wissenschaftliche 
Reputation, die fachliche Eignung oder die Mit-
gliedschaft in Organisationen und Vertretungen 
der Wissenschaft sein“ (ebd.). Werden Interessen 
von einzelnen Gruppen berührt, sollten sich die 
zuständigen Stellen „bemühen“, entsprechen-
de „Interessenvertreter bzw. Mitglieder mit einer 
vertieften Expertise in diesen Bereichen direkt 
durch einen Sitz im Gremium oder indirekt durch 

Befragungen u. ä. zu Fachthemen einzubeziehen“ 
(Deutscher Bundestag 2019c: 4). Teilweise geben 
die Textstellen allerdings auch darüber Auskunft, 
dass sich die Expertise nicht nur aus der wissen-
schaftlichen Sachkenntnis, sondern auch aus so-
zialem Renommee ableiten kann. So sei die Be-
rücksichtigung „renommierter Persönlichkeiten“ 
(BMZ) bzw. „ausgewiesener Experten“ (BMFSFJ), 
der „fachlichen Kompetenz“ (BMI, BMBF) bzw. 
dem „fachlichen und persönlichen Hintergrund“ 
(Bundeskanzleramt) oder schließlich einer mög-
lichst „interdisziplinären“ (BMAS) und „möglichst 
großen Bandbreite“(BMZ) an Expertise durch die 
Ministerien genannt. Etwas konkreter werden 
BMJV, Bundeskanzleramt, BMAS, BMBF, BMFSFJ 
und das Auswärtige Amt (AA), indem sie allge-
mein oder zumindest für die Mitglieder einiger 
Gremien notwendige Kernkompetenzen nennen. 
BMF und BMEL nennen für jedes Gremium kon-
krete, zu berücksichtigende Kompetenzen und 
Fachbereiche. Positiv zu bewerten ist auch, dass 
das BMG zumindest für die Besetzung eines Gre-
miums öffentlich zugängliche Interessenbekun-
dungsverfahren durchführte (Deutscher Bundes-
tag 2019g). Es gibt also durchaus Unterschiede 
hinsichtlich der Transparenz der Berufungspraxis 
zwischen den einzelnen Ministerien – insgesamt 
muss die gegenwärtige Praxis jedoch als unzurei-
chend bewertet werden.

Ähnlich unbefriedigend stellt sich die Situation 
hinsichtlich der Verfahrenstransparenz und der 
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Uneinheitliche Auswahl, fehlende Transparenz

Einsicht in die Entscheidungskompetenz bei Be-
setzungen dar: Wer in den Ministerien die Ent-
scheidung für oder gegen bestimmte Sachver-
ständige fällt und nach welchen Kriterien dies 
geschieht, lässt sich meist nicht ermitteln. Dabei 
gibt es in vielen Fällen mehrere ExpertInnen eines 
Fachgebietes, sodass es durchaus angemessen 
ist zu fragen, warum ExpertIn A eingeladen wird, 
ExpertIn B aber nicht. Auf die Frage der FDP in 
einer kleinen Anfrage, wie die Berücksichtigung 
diverser Meinungen in den Gremien sichergestellt 
wird, erklären die meisten Bundesministerien, die 
Berücksichtigung der Sachverständigen hänge 
vom Auftrag der Gremien ab, und es werde sich 
bemüht, auch den Aspekt der Betroffenheit bei 
der Besetzung zu berücksichtigen. Betont wird al-
lerdings auch, dass die Gremien grundsätzlich frei 
arbeiten. Etwas konkreter werden BMI und BMG, 
indem sie für einige Gremien konkrete Gruppen 
benennen, die repräsentiert werden sollen. Noch 
weiter gehen BMF, BMEL und BMJV: Diese Minis-
terien zählen pro Gremium konkret auf, inwiefern 
Partikularinteressen berücksichtigt werden (so-
fern Betroffenheit besteht). Teilweise nennen sie 
dabei spezifische Organisationen, die als Reprä-
sentantInnen berufen werden sollen.

Manche Regierungsstellen wichen der Frage aus: 
Das Bundeskanzleramt und das BMFSFJ ließen 
als Reaktion auf die kleine Anfrage der FDP ver-
melden, ihre Gremien bestünden nicht aus Ver-
treterInnen von Interessenverbänden im Sinne 
der Fragestellung (Deutscher Bundestag 2019 f.; 
Deutscher Bundestag 2019n). Eine Nachrecher-
che der Autorinnen der vorliegenden Arbeit über 
die Zusammensetzung der jeweiligen Gremien 
zeigt etwas anderes. Ein Beispiel: Zum Zeit-

punkt der Anfrage war Hanns-Eberhard Schleye, 
Rechtsanwalt und ehemaliger Generalsekretär 
des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, 
Mitglied des „Nationalen Normenkontrollrats“ 
des Bundeskanzleramts. Auch waren Reiner 
Hoffmann, damaliger Bundesvorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbunds, und Prof. Dr. 
Dr. Andreas Barner, Präsident des Stifterverban-
des, Sachverständige im „Innovationsdialog“ 
zwischen Bundesregierung, Wirtschaft und Wis-
senschaft am BMFSFJ. Somit finden sich in den 
Gremien Personen, die offensichtlich als Vertre-
terInnen von Interessenverbänden angesehen 
werden müssen. Die Antworten der beiden Stel-
len deuten auf ein mangelndes Verständnis von 
Interessenvertretung hin und verweisen auf die 
bestehenden Unklarheiten in der Definition von 
Verbänden (siehe Kapitel 2.1).  

Wie versucht wird die Breite der Verbände und 
Interessengruppen in der Gremienbesetzung 
zu sichern und nach welchen Kriterien dies auf 
Bundesebene insgesamt erfolgt, bleibt auf Basis 
der Antworten der Bundesregierung weitgehend 
unklar. Darüber hinaus zeigt der Blick in die Sat-
zungen der Gremien und in die Ausführungen 
der Bundesregierung zu den geladenen Interes-
sengruppen eine Denkweise, die stark korpora-
tistisch geprägt ist und sich in der Verwendung 
entsprechender Terminologien äußert. So ist in 
einigen Gremien (ausschließlich) von VertreterIn-
nen der SozialpartnerInnen die Rede oder es 
wird lediglich zwischen Arbeitnehmer- und Ar-
beitgebervertreterInnen unterschieden. Damit 
wird die Pluralität zivilgesellschaftlicher Akteu-
re, etwa die Existenz von Betroffenenorganisa-
tionen, kaum anerkannt. Auffällig ist dieser Fokus 
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auf die SozialpartnerInnen insbesondere beim 
BMAS. Die Folge: Die Sachberatung wird von den 
immer gleichen Wenigen, die an den Tisch gela-
den werden, vorgenommen. Neue AkteurInnen 
haben geringe Chancen auf eine Beteiligung.

Berücksichtigung der Gremienvorschläge 
und Evaluation der Gremienarbeit
In Bezug auf die Berücksichtigung der Empfeh-
lungen der Gremien sind die Antworten der Bun-
desregierung und -ministerien ausweichend. 
Allgemeine Kriterien, die bei der Berücksichti-
gung angewendet werden, lassen sich bei den 
meisten Bundesministerien nicht erkennen. In 
der Regel wird lediglich auf eine „vollumfäng-
liche“ Kenntnisnahme der Empfehlungen und 
eine „einzelfallbezogene“ Verwertung verwie-
sen. Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) bekennt sich da-
rüber hinaus zwar dazu, dass „alle Erkenntnisse 
der Expertengremien (…) in die Arbeit des BMVI 
ein[fliessen]“ (Deutscher Bundestag 2019k: 12), 
wird jedoch nicht konkreter. Etwas transparenter 
agiert das AA, das sich dafür an den „Vorgaben 
des Bundestages und internationaler Verpflich-
tungen sowie (…) [der] Praxistauglichkeit und 
politische[n] Angemessenheit“ der Empfehlun-
gen orientiert (Deutscher Bundestag 2019a: 9). 
Ebenso geben das BMJV und das BMG für die 
Empfehlungen spezifischer Gremien jeweils be-
stimmte, wenn auch vage formulierte Kriterien 
zur Berücksichtigung an. Beim „Sachverstän-
digenrat für Verbraucherfragen“ etwa heißt es: 
„Wesentliche Kriterien sind die herausgehobene 
verbraucherpolitische Bedeutung der Empfeh-
lung sowie die rechtliche und haushälterische 
Umsetzbarkeit. Die Vorschläge der Expertenkom-

mission werden aufgegriffen, wenn sie geeignet 
sind, zu dem vorgesehenen Ziel beizutragen, das 
Personengesellschaftsrecht zu reformieren und 
an die Anforderungen eines modernen, vielfälti-
gen Wirtschaftslebens anzupassen.“ (Deutscher 
Bundestag 2019i: 10) 

Kriterien zur Evaluation der Gremienarbeit wer-
den kaum benannt, meist ist eine Überprüfung 
nicht vorgesehen. Häufig wird auf die Unabhän-
gigkeit der Gremien oder den mit einer systema-
tischen Evaluierung einhergehenden Aufwand 
verwiesen. Verklausuliert heißt es, „der Erfolg 
bzw. der Nutzen [werde] anhand von Kriterien 
bestimmt, die unter Berücksichtigung der ver-
einbarten Maßnahmen festgelegt werden“, ohne 
diese dann jedoch konkret aufzulisten (Deut-
scher Bundestag 2019g: 4). Vereinzelt wurde das 
Kriterium der wirtschaftlichen Sparsamkeit ge-
nannt (BMEL, BMZ und Bundeskanzleramt). Nur 
beim AA ist die Evaluierung der Stellungnahmen 
bzw. Empfehlungen durch externe Evaluierende 
vorgesehen (Deutscher Bundestag 2019a); beim 
BMEL wird die Arbeit einiger Beiräte am Bun-
desamt für Verbraucherschutz an der erzielten 
Kundenzufriedenheit, sowie bei anderen Gremi-
en durch den Wissenschaftsrat gemessen (Deut-
scher Bundestag 2019d). Oftmals wird auch der 
Hinweis, die Beiträge der Gremien und die Stel-
lungnahmen aus der Verbändebeteiligung wür-
den veröffentlicht, als ‚Antwort‘ auf die Frage 
nach der Evaluierung gegeben. Der Verweis auf 
die Veröffentlichung der Gremien- und Verbände-
beiträge wird auch genutzt, um zu begründen, 
warum auf eine Erfassung des legislativen Fuß-
abdrucks der Beiträge verzichtet wird. Aus Sicht 
der Ministerien ist über die Veröffentlichung der 
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Expertenvorschläge transparent gemacht, welche 
Teile eines späteren Referentenentwurfs von den 
Gremien erarbeitet wurden. Gelegentlich wird die 
Frage nach dem legislativen Fußabdruck mit dem 
Argument zurückgewiesen, die Expertengremien 
würden „in der Regel nicht unmittelbar auf den 
Gesetzgebungsprozess ein[wirken]“ (Deutscher 
Bundestag 2019b: 7), auch die Unabhängigkeit 
der Gremien wird gegen die Implementierung des 
legislativen Fußabdrucks ins Feld geführt. In der 
Konsequenz wird das Konzept von keinem Minis-
terium für die Gremien- und Verbändearbeit prak-
tiziert oder als sinnvoll erachtet.

6.2	 Fehlende	Transparenz

Ein deutliches Ergebnis der vorliegenden For-
schungsarbeit geht über die gestellten For-
schungsfragen hinaus. Es muss konstatiert wer-
den, dass die Informationen über die Experten-
gremien in Deutschland ungenügend transparent 
veröffentlicht werden. Es gibt keine einheitliche 
offizielle Übersicht oder Dokumentation auf Bun-
des- oder Ministerialebene, sodass im Recherche-
verfahren die Webseiten der Ministerien einzeln 
durchsucht werden mussten. Da sich die Seiten 
sich im Aufbau stark unterscheiden, ist ein erheb-
licher Aufwand notwendig um an Informationen 
zu gelangen. Darüber hinaus wurden weitere er-
hebliche Mängel hinsichtlich der Zugänglichkeit 
und Aktualität der Informationen festgestellt: 

 So gab es (stark) veraltete Listen zur Beset-
zung der Gremien. Beispielsweise stammte 
zum Zeitpunkt der Recherche Anfang 2022 
die Besetzungsliste des „Wertpapierrates“ 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht aus dem Jahr 2011. Im gemeinsamen 
„wissenschaftlichen Beirat für die Behör-
den und Anstalten im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit“ wurde 
der Vorsitzende Prof. Dr. med. Reinhold E. 
Schmidt gar als verstorben gekennzeichnet, 
aber trotzdem weiter aufgeführt. 

 Darüber hinaus lagen häufig nur unvollstän-
dige Daten zu den Gremienmitgliedern vor. Es 
fehlten Personennamen, Angaben über die 
Organisationszugehörigkeit einiger Mitglie-
der – oder beides.

 Oftmals existierten auch keine Webauftritte 
der Gremien bzw. die zu den Mitgliederlisten 
oder Gremienseiten gesetzten Links waren 
inaktiv oder zirkulär. 

 Schließlich wurden immer wieder öffentliche 
Mitteilungen zur Tätigkeit von BeirätInnen, 
ohne deren Namen zu nennen, oder Mitglie-
derlisten ohne Aktualisierungsdatum veröf-
fentlicht. 

Hinzu kommt, dass auch die Listen über die 
geschlechtliche Besetzung von Aufsichts- und 
wesentlichen Gremien, die im Rahmen des Bun-
desgremienbesetzungsgesetzes alle vier Jahre 
erstellt werden müssen, nicht immer fristgerecht 
publiziert werden. Als besonders mangelhaft im 
Hinblick auf Informationszugang und Aktua-
lität erwiesen sich BMVg, BMF, BMWi, BMI und 
BMAS. Das BMEL dagegen hat die Daten und 
Listen verhältnismäßig zugänglich und aktuell 
aufgearbeitet. Hinsichtlich Vollständigkeit und 
Übersichtlichkeit fielen auch die Gremieninfor-
mationen beim BMJV, BMU und BMBF positiv auf, 
jedoch fehlten hier fast durchgehend die Aktua-
lisierungsdaten der Webseiten.

Uneinheitliche Auswahl, fehlende Transparenz
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Ein weiteres Problem war die teilweise nicht 
transparente Namensänderung der Gremien 
über die Zeit sowie teils sehr ähnliche Namens-
gebungen. So hieß die heutige „Gemeinsame 
Expertenkommission zur Einstufung von Stof-
fen“ ehemals „Kommission zur Einstufung von 
Borderline-Stoffen, die als Lebensmittel oder Le-
bensmittelzutat in den Verkehr gebracht werden“. 
Vom „Beirat für Raumentwicklung“ wird auch als 
„Beirat zur Stärkung der Regionen“ geschrieben. 
Auch ist beispielsweise unklar, ob der „Beirat für 
die Teilhabe behinderter Menschen“ nunmehr 
„Inklu sionsbeirat“ genannt wird, oder letzterer 
ein neues, eigenständiges Gremium darstellt. 
Schließlich gab es Gremien, die zwar schon län-
ger begründet, aber erst viel später oder noch 
nicht einberufen wurden. Das „kontinuierliche 
Forum für die Weiter entwicklung des Kinder- und 
Jugend medienschutzes“, dessen Einrichtung im 
April 2021 beschlossen wurde, hielt erst im März 
2022 die erste Sitzung ab. Bis Juni 2022 wurden zu 
seiner Zusammensetzung und der Arbeit online 
keinerlei Informationen publiziert (BZKJ o. J.).

Die Probleme zeigen, dass die Tätigkeit der Gre-
mien von der Öffentlichkeit großenteils abge-
schirmt vollzogen wird. Zugleich verhindert die 
mangelnde Transparenz eine stärkere Beach-
tung durch die Öffentlichkeit, selbst wenn der 
Wille dafür vorhanden ist. 

Besonders die Informationsbereitschaft der Bun-
desregierung ist kritisch zu bewerten. Die par-

lamentarischen Anfragen der FDP und Anfragen 
von BürgerInnen über Portale wie FragdenStaat, 
eine Organisation zur Förderung von Informa-
tionsfreiheit, werden oft unzureichend oder gar 
nicht beantwortet; auch finden sich kaum Infor-
mationen auf den Webseiten der Minis terien. 
In den entsprechenden Antworten der Bundes-
regierung lassen sich vor allem fünf Begründun-
gen für die geringe eigene Auskunftsbereitschaft 
finden:

 Informationen stünden nicht zur Verfügung, 
seien in der Beschaffung zu aufwändig oder 
nicht innerhalb der gegebenen Fristen zu rea-
lisieren,

 sie seien bereits (in anderer Form) publiziert 
worden (dabei verwies die Bundesregierung 
auch auf veraltete Links), 

 es sei nicht Aufgabe der Bundesregierung 
oder der Ministerien, die Informationen an-
schaulich aufzubereiten, 

 die Anfragen seien nicht vom Informations-
freiheitsgesetz gedeckt19 und 

 die Publikation würde das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung und Datenschutz 
verletzen. 

Manchmal erfolgte auch keine Erklärung, wenn 
einzelne Fragen nicht oder nur teilweise beant-
wortet wurden. Immer wieder wurde darauf ver-
wiesen, dass die Bundesregierung ein anderes 
Gremienverständnis habe als die Fragestellen-
den. Die Begründungsmuster sind beispielhaft 

19 So verweigerte das Bundeskanzleramt eine Anfrage der Autorinnen zur Akte des Karenzzeitgremiums (siehe unten) im 
Zusammenhang mit der Karenzzeit des ehemaligen Bundeswirtschafts- und Bundesaußenministers Sigmar Gabriel 
unter Verweis auf § 6b und § 6c des Bundesministergesetz. 
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in der Antwort der Bundesregierung auf eine 
kleine Anfrage der FDP zu lesen. Demnach sei es 
„nicht Bestandteil der parlamentarischen Kon-
trollfunktion […], frei verfügbare Informationen 
durch die Bundesregierung zusammentragen 
und anschaulich aufbereiten zu lassen. Gleich-
wohl wurden, soweit dies innerhalb der zur Be-
antwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung 
stehenden Zeit möglich war, die angefragten 
Informationen beschafft. Soweit dies nicht mög-
lich war, wird darauf hingewiesen, dass eine [...] 
vollständige Durchsicht aller in Betracht kom-
mender Akten innerhalb der Bundesregierung 
nicht zu ermöglichen war. So wären beispiels-
weise allein innerhalb einer einzigen Arbeits-
einheit eines Ressorts 64 Aktenbände händisch 
zu überprüfen gewesen […] [was] in Anbetracht 
des Umfangs und der zur Verfügung stehenden 
Zeit bereits rechnerisch nicht zu realisieren [ist]“ 
(Deutscher Bundestag 2019o: 3). Die Anfrage ei-
ner Bürgerin über das Portal FragDenStaat nach 
einer Aktualisierung einer externen Gremienlis-
te wurde durch die Wissenschaftlichen Dienste 
des Bundestags mit der Begründung abgelehnt, 
dem Antrag könne „auf der Grundlage des seit 
dem 1. Januar 2006 geltenden IFG [Informations-
freiheitsgesetzes] nicht entsprochen werden“ 
(Deutscher Bundestag 2013). Das Informations-
freiheitsgesetz regelt den Anspruch auf Zugang 
zu amtlichen Informationen gegenüber Bun-
desbehörden, es schließt einen „Anspruch auf 
Beschaffung nicht vorhandener Informationen“ 
explizit aus.

Die Intransparenz und mangelnde Zugänglich-
keit von Daten zeigte sich auch in der empiri-
schen Auswertung. Tabelle 4 auf der folgenden 
Seite  macht deutlich, wie viele der erfassten Gre-
mien (nach Ministerium) nicht analysiert werden 
konnten, da die Informationen nicht vorhanden 
waren bzw. nicht zugänglich gemacht wurden – 
oder nicht zu ermitteln war, ob die betreffenden 
Gremien noch existieren. Insgesamt waren für 
mehr als ein Viertel aller Gremien keine Daten 
aufzufinden. Während für einige Ministerien 
(beispielsweise das BMBF oder BMZ sowie das 
Bundeskanzleramt) mit einigem Aufwand alle In-
formationen zusammengetragen werden konn-
ten, arbeiten insbesondere das BMVg und BMI 
besonders intransparent – 70 Prozent (BMVg) 
bzw. die Hälfte (BMI) aller Gremien konnten 
nicht analysiert werden.

Im Zugang zu Informationen bestehen also wei-
terhin erhebliche Hürden – und dies trotz der 
freiwilligen Vereinbarungen im Rahmen der Open 
Government Partnership20 und der „Vereinbarung 
zur Erhöhung der Transparenz in Gesetzgebungs-
verfahren“ durch das Bundeskabinett 2018 (so-
wie einiger weiterer gesetzlichen Verpflichtung), 
die die Regierung zu größerer Transparenz im 
Regierungshandeln verpflichten. Diese (Selbst)
Verpflichtungen haben bereits mehrmals zu 
Klagen und Beschwerden geführt. 2021 hat bei-
spielsweise FragDenStaat gegen die geheimen 
Beratungen des „Karenzzeit-Gremiums“, wel-
ches über mögliche Interessenkonflikte durch 

 20 Seit 2016 ist die Bundesregierung Mitglied der Open Government Partnership. Diese internationale Initiative fördert 
das offene Regierungs- und Verwaltungshandeln. Mittels nationaler Aktionspläne sollen Maßnahmen zur Ausweitung 
der Bürgerbeteiligung, Transparenz, Korruptionsbekämpfung oder Nutzung digitaler Werkzeuge entwickelt und umge-
setzt werden, um so die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu verbessern (BMI o. J.).

Uneinheitliche Auswahl, fehlende Transparenz
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Tabelle 4:
Zugänglichkeit der Gremiendaten nach Ministerien 

Zuständigkeit Ministerien Gefundene  
Gremien

Ausgewertete	
Gremien

Anteil	
Auswertungen

Bundesministerium der Finanzen 17 15 88,2 %

Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat 34 18 52,9 %

Auswärtiges Amt 6 5 83,3 %

Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 20 14 70,0 %

Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz 4 4 100,0 %

Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 38 27 71,1 %

Bundesministerium der Verteidigung 7 2 28,6 %

Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft 18 18 100,0 %

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 23 16 69,6 %

Bundesministerium für Gesundheit 73 45 61,6 %

Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 25 24 96,0 %

Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit 13 10 76,9 %

Bundesministerium für Bildung 
und Forschung 14 14 100,0 %

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 2 2 100,0 %

Enquete-Kommissionen 2 2 100,0 %

Bundeskanzleramt 5 5 100,0 %

ohne Ressortzuordnung 2 2 100,0 %

Gesamt 302 223 73,6	%

Quelle: Eigene Darstellung. 

neue Arbeitsverhältnisse ausscheidender Mit-
glieder der Bundesregierung beratschlagt, ge-
klagt, nachdem ihre Anfrage beim Bundeskanz-
leramt zu Dokumenten des Gremiums abgelehnt 
worden war (FragDenStaat o. J.). Spannend wird 
sein, ob und inwiefern sich die Kritik der ehema-
ligen Oppositionsparteien FDP und Grüne, nun, 

da sie in Regierungsverantwortung sind, mittel-
fristig in transparenteren Vorgehensweisen aus-
drücken wird. Durch die heuristische Prüfung 
auf Änderungen zu Beginn der 20. Wahlperiode 
ließ sich keine substantielle Verbesserung der 
Anwenderfreundlichkeit und Informationsbereit-
schaft auf den Webseiten feststellen.
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Fazit und Handlungsempfehlungen

Die deutsche Bundespolitik integriert eine Viel-
zahl externer Beratungsgremien und Experten-
kommissionen in ihre Arbeit, um Sachverstand 
zu Fachthemen einzuholen. Die große Bedeu-
tung wissenschaftlicher Politikberatung ist da-
bei im (neo)korporatistischen politischen System 
Deutschlands schon lange angelegt, gewinnt in 
den letzten Jahren aber zusätzlich an Bedeutung. 
Neben der Funktion, Expertise zur Bearbeitung 
komplexer Sachverhalte beizusteuern, erhöhen 
die Gremien auch die Legitimation politischer Ent-
scheidungen, da unterschiedliche gesellschaft-
liche Positionen in die Verfahren eingebracht 
werden können. Angesichts von neuen globalen 
Herausforderungen wie der Coronakrise und des 
russischen Überfalls auf die Ukraine ist von einer 
zunehmenden Bedeutung der Politikberatung in 
der näheren Zukunft auszugehen. Deshalb sollte 
die Besetzung und Arbeitsweise der Gremien von 
großem öffentlichen Interesse sein.

Für die vorliegende Studie wurden 223 Gremi-
en der wissenschaftlichen Politikberatung der 
19.  Legislaturperiode auf Bundesebene analy-
siert. Es wurde untersucht, mit welchen Perso-
nen die Gremien besetzt sind, wie diese dorthin 
berufen werden und in welchen Anteilen sich ihre 
Provenienz den Sektoren der Zivilgesellschaft, 
der Wirtschaft, der Wissenschaft, und dem staat-
lich-politischen Sektor zurechnen lässt. Zudem 
war für die zivilgesellschaftliche Vertretung ge-
nauer zu fragen, für welche Belange gesprochen 

7 Fazit und Handlungsempfehlungen 

wird. In Presse und Politik ist allzu oft von ‚den‘ 
VertreterInnen der Zivilgesellschaft die Rede, 
ohne dass klar wird, wer damit genau gemeint ist.

Einschätzungen über den konkreten Einfluss ein-
zelner Interessen können in solch einer empiri-
schen Auswertung nicht vorgenommen werden. 
Auch kann keine Aussage über die internen Dyna-
miken in den Gremien getroffen werden: wie der 
Konsens gefunden wird und welche Machtver-
hältnisse dort faktisch wirken. Was sich jedoch 
zeigt, ist eine deutliche Schieflage in der Be-
reichszugehörigkeit der versammelten ExpertIn-
nen. Das mitunter politisch selbst gesteckte und 
auch gesellschaftlich immer stärker geforderte 
Ziel, eine Vielzahl gesellschaftlicher AkteurInnen 
einzubinden und eine diskursive Abwägung al-
ler Interessen im politischen Prozess zu ermög-
lichen, scheint noch lange nicht erreicht.

Nicht überraschend dominieren wissenschaft-
liche ExpertInnen in den analysierten Gremien, 
rund ein Drittel der Mitglieder lassen sich diesem 
Sektor zuordnen. Allerdings lässt sich auch ein 
fast ebenso hoher Anteil wirtschaftlicher Vertre-
terInnen (ca. 29 Prozent) feststellen. Hinter der 
Erkenntnisorientierung der Wissenschaft und der 
Gewinnorientierung der Wirtschaftsvertreter ist 
die Gemeinwohlorientierung, als inhärente Logik 
der nicht gewinnorientierten Zivilgesellschaft, in 
den Beratungsgremien der Bundespolitik deutlich 
weniger präsent. Lediglich rund 14 Prozent der be-
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rufenen ExpertInnen vertreten diese Perspek tive, 
die für die normative Einordnung von Sachverhal-
ten und -fragen von größter Wichtigkeit ist. Zivil-
gesellschaftliche Perspektiven kommen damit in 
den Beratungsgremien der Bundespolitik auch 
seltener zu Wort als VertreterInnen aus Behörden 
und Politik, jedeR fünfte ExpertIn ist dieser Gruppe 
zuzuordnen. Andere ExpertInnen (beispielsweise 
BürgerInnen und MedienvertreterInnen) sind mit 
weniger als fünf Prozent kaum vertreten.

Die Einbindung zivilgesellschaftlicher ExpertIn-
nen variiert zwischen den einzelnen Politikres-
sorts erheblich. Eine recht gute Einbindung ist 
bei den für die Zivilgesellschaft ‚klassischen‘ 
Themenfeldern, etwa in der Wohlfahrts-, Famili-
en- oder Entwicklungspolitik, zu sehen. Auch bei 
gesellschaftlich konfliktträchtigen und umstritte-
nen Ressorts, etwa dem der Verteidigung, lässt 
sich eine überraschend hohe Einbindung feststel-
len, wenngleich dort nur sehr wenige auswertbare 
Daten vorlagen. Sehr leise ist die Stimme der zi-
vilgesellschaftlichen Belange in den Gremien des 
BMF, BMWI und des BMJV. Mit weniger als zehn 
Prozent der Gremienmitglieder können sich dem-
nach nur wenige AkteurInnen für die Berücksich-
tigung von Gemeinwohlbelangen (bspw. sozialer 
Gerechtigkeit oder Umweltschutz) innerhalb der 
Finanz-, Wirtschafts-, Energie- und Verbraucher-
politik sowie der Justiz stark machen. Die Anzahl 
bestehender Beratungsgremien variiert zwischen 
den Ministerien allerdings insgesamt erheblich. 
Mit 73 entfielen die meisten auf das BMG, am 
wenigsten Gremien unterhielt das BMZ mit 2. 

Betrachtet man die zivilgesellschaftlichen Ex-
pertInnen genauer, fallen weitere interessante 

Ergebnisse auf: Die am häufigsten vertretenen 
Themen sind Menschen- und Bürgerrechte, 
sowie Verbraucher- (14 Prozent) und Umwelt-, 
Natur- und Tierschutzthemen oder Selbsthilfe-
belange (jeweils elf Prozent). Gewerkschaften 
sowie kirchliche und außerkonfessionelle Wohl-
fahrtsverbände, die großen Naturschutzver-
bände und Selbsthilfegruppen dominieren die 
zivilgesellschaftliche Organisationslandschaft. 
Insgesamt ist die Diversität der Organisationen 
jedoch gering; es scheint eine Mentalität der 
‚üblichen Verdächtigen‘ vorzuherrschen. Diese 
Sichtweise wird dadurch gestärkt, dass Sprach-
regelungen in den Gremiensatzungen ein kor-
poratistisch geprägtes Verständnis offenlegen, 
welches die Einbindung allein der großen Ver-
bände und Gewerkschaften festschreibt und je-
nen einen bevorzugten Zugang zur politischen 
Mitbestimmung gibt, andere zivilgesellschaft-
liche ExpertInnen jedoch ausschließt. Dies zeigt 
ein fehlendes Verständnis für die Vielfältigkeit 
der Zivilgesellschaft vonseiten der einberufen-
den Politik.

Die politische Inklusion der Zivilgesellschaft bie-
tet der Politik eine Erhöhung ihrer Legitimität, 
denn die zivilgesellschaftlichen Organisationen 
stellen über ihre Mitgliedervertretung und Pra-
xiserfahrung gesellschaftliche Repräsentation 
her und bringen Expertise ein. Verbänden wird 
dabei ein privilegierter Zugang zum politischen 
System gewährt. Nur diese genießen Anhörungs-
rechte, obwohl bei weitem nicht alle zivilgesell-
schaftlichen Gruppen in Verbänden organisiert 
sind. Manche Themenbereiche sind dement-
sprechend in den Gremien stark untervertreten. 
Hinzu kommt, dass auch die Beteiligungsrechte 
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der Verbände nicht immer eingehalten werden 
und aufgrund einer fehlenden Legaldefinition 
des Verbands unklar bleibt, wer als solcher gilt 
und demnach eingebunden werden muss. Ins-
gesamt zeigten sich für die Einbeziehung der 
gemeinwohlorientierten Zivilgesellschaft in den 
Beratungsgremien also zwei Probleme: Eine un-
zureichende Berücksichtigung im Allgemeinen 
und die Repräsentation kleinerer und neuerer 
Organisationen, darunter besonders Organisa-
tionen ohne Verbandsstruktur. Die Ergebnisse 
weisen auf ein Ungleichgewicht in der Gewich-
tung der einzelnen Perspektiven und damit ei-
nen ungleichen Zugang der Interessen zum poli-
tischen Willensbildungsprozess hin.

Neben der Besetzung der Gremien, müssen auch 
Besetzungsverfahren, Berücksichtigung der Er-
gebnisse und Evaluation der Gremienarbeit kri-
tisch betrachtet werden. Es gibt kaum Verfah-
rensweisen zur Berufung von Mitgliedern, das 
heißt, die Besetzung wird den federführenden 
Ministerien nur pauschal vorgegeben und ih-
nen ansonsten zu „pflichtgemäßem Ermessen“ 
überlassen. Eine Analyse der Veröffentlichungen 
über die Arbeit der Gremien zeigt, dass die Krite-
rien nach welchen die Sachverständigen berufen 
werden kaum definiert und damit nicht überprüf-
bar sind. Auch die Sachverhalte nach denen das 
jeweilige Bundesministerium entscheidet ob 
es die Empfehlungen der Expertengremien auf-
greift, sind nicht systematisiert. 

Zusätzlich gibt es zwischen den Ministerien 
erhebliche Unterschiede, was die Transparenz 
der Gremienarbeit angeht. Ausgehend von der 
fehlenden Gesamtauflistung der Gremien war es 

auch trotz aufwendiger Eigenrecherchen nicht 
möglich, einen vollständigen Überblick über die 
Anzahl, Rechtsgrundlagen und Arbeitsweisen 
der Gremien, deren Besetzungsprozess und Mit-
glieder zu gewinnen. Es fehlt an Verfahrens- und 
Ergebnistransparenz sowie an Einsicht in die 
Entscheidungskompetenz. Trotz des geltenden 
Informationsfreiheitsgesetzes, das eigentlich 
den Zugang zu amtlichen Informationen erleich-
tern und ausbauen soll, wird den Informations-
pflichten mit dem Verweis auf unzumutbare 
Recher cheaufwände, bestehende Publikationen 
und den Schutz personenbezogener Daten nicht 
nachgekommen. Es gibt offensichtlich kein ge-
steigertes Interesse, die Arbeit der Gremien in 
der Öffentlichkeit darzustellen. 2019 waren über-
dies für die Öffentlichkeitsarbeit der Experten-
gremien der meisten Ministerien keine eigenen 
Haushaltsmittel veranschlagt. 

Es lässt sich abschließend feststellen, dass die 
Regierung in dem hier untersuchten Bereich we-
der verfahrenstechnisch, noch terminologisch 
oder verwaltungsrechtlich in der Lage war, den 
im Koalitionsvertrag angemahnten Diskurs mit 
der Zivilgesellschaft zu erreichen. In gewisser 
Hinsicht bleibt der Platz der Zivilgesellschaft 
leer. Denn dort, wo keine Sprache und keine 
Verfahren die zivilgesellschaftliche Realität ad-
äquat erfassen, kann auch kein Austausch ge-
schaffen werden.

Der Bundesregierung gelang es in der 19. Legis-
laturperiode nicht, ihren Versprechungen eines 
transparenten Regierungshandelns wirklich ge-
recht zu werden. Infolgedessen werden nun Hoff-
nungen in die aktuelle Ampelregierung (FDP, SPD 

Fazit und Handlungsempfehlungen
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und Grüne) gesetzt. Mit den Grünen und der FDP 
sind zumindest ein kritischer Blick auf die Arbeit 
der Beratungsgremien und ein Bewusstsein für 
die Bedeutung und Vielfältigkeit der Zivilgesell-
schaft in der neuen Regierung vertreten. Dies 
zeigt sich an der von deren Abgeordneten im 
19. Bundestag geleisteten Oppositionsarbeit, in 
der sie Kleine Anfragen zur Transparenz in Bera-
tungsgremien und die generelle Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft stellten. Dabei gestehen die 
Grünen mehr als alle anderen Parteien der Zivil-
gesellschaft eine starke und politische Rolle zu, 
während die FDP dieser in ausgewählten Fällen 
kritisch entgegensteht. Im Koalitionsvertrag vom 
6. Dezember 2021 (SPD/Bündnis 90/Die Grünen/
FDP 2021) bekennen sich die Regierungsparteien 
denn auch zu einem „Staat, der die Kooperation 
mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft sucht, mehr 
Transparenz und Teilhabe in seinen Entscheidun-
gen bietet“. Mit dem Demokratieförder gesetz 
soll die Zivilgesellschaft insgesamt gestärkt 
werden. Abgesehen von einer wiederholten Be-
tonung der Förderung neuer „Formen des Bürger-
dialogs wie etwa Bürgerräte“, die eine Beteili-
gung der organisierten Zivilgesellschaft nicht zu 
sichern vermögen, und dem wiederholten Wil-
len einer „breiten Beteiligung“ in verschiedenen 
Kontexten, einigte sich die Koalition jedoch auf 
wenig Konkretes zur Sicherung der politischen 
Mitbestimmung der Zivilgesellschaft. In Hinblick 
auf Transparenz und Lobbyismus sind hingegen 
wichtige Ziele formuliert. So sollen „standardi-
sierte Transparenzpflichten“ geschaffen, das 
bestehende Lobbyregister nachgeschärft, die 
„Einflüsse Dritter im Rahmen der Vorbereitung 
von Gesetzesvorhaben und bei der Erstellung 

von Gesetzesentwürfen“ umfassend offengelegt 
und Parteisponsoring veröffentlichungspflichtig 
gemacht werden (ebd.). 

Es bleibt abzuwarten, wie der Regierungswech-
sel die bisherige Praxis ändern wird. Bis zum 
Ende der Erhebung folgten auf die vagen Ver-
sprechungen der Regierungsparteien noch keine 
nennenswerten Handlungen. Für diese und alle 
nachfolgenden Regierungen lassen sich daher 
folgende Handlungsempfehlungen formulieren:

1. Die Informationen über die Beratungsgremien 
sollten übersichtlich, vollständig und leicht 
verständlich zugänglich gemacht werden.

2. Die Verfahren der Berufung von externen 
Sachverständigen in den Bundesgremien 
sollten offengelegt werden. 

3. Der Verbandsbegriff sollte geschärft oder er-
setzt werden durch einen Begriff, der insbe-
sondere zwischen gemeinwohl-, regierungs- 
und profitorientierten Akteuren trennt. Davon 
sollten klare Anhörungsstrukturen abgeleitet 
und so bessere und transparentere politische 
Gelegenheitsstrukturen für zivilgesellschaft-
liche AkteurInnen geschaffen werden.

4. Der Eingang von Expertise durch Sachverstän-
digengremien sollte auch im legislativen Fuß-
abdruck von Gesetzen Darstellung finden. 

5. Eine adäquate Abbildung der zivilgesell-
schaftlichen Vielfalt und eine allgemeine 
Stärkung der zivilgesellschaftlichen Stimme 
in den Gremien sollte explizites Kriterium ih-
rer Besetzung werden, um die Repräsentation 
unterschiedlicher Gemeinwohlbelange um-
fassend sicherzustellen. 
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